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Grußwort 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 
die diesjährige, erfreulich gut besuchte, Jahreshauptversammlung stand ganz im Zeichen der Neu-
wahlen. Hier verabschiedeten sich Tobias Wührer, Angelika Allmannsbeck, Franz Xaver Jaud und Ka-
thrin Hieninger aus Vorstandschaft und Hauptausschuss. Ich möchte Ihnen auch an dieser Stelle 
nochmals herzlich für die geleistete Arbeit danken. 
Glücklicherweise haben sich neben den bewährten Kräften, auch wieder neue motivierte Mitglieder 
gefunden, die sich zur Wahl gestellt haben. So können wir Katharina Heißenhuber, Christoph Jaud 
und Christian Ostner als neue Hauptausschussmitglieder begrüßen. Herzlichen Dank für Ihre Bereit-
schaft sich für den vlf Dingolfing-Landau zu engagieren. 
 
Eine weitere personelle Veränderung betrifft meine Person als Geschäftsführerin. Für mich hat sich die 
Möglichkeit ergeben, die Bereichsleitung Landwirtschaft am AELF Regen zu übernehmen. Ich wurde 
deshalb zum 1. April versetzt. Mit den Behördenleitern Herrn Eichenseer und Herrn Loibl ist abgespro-
chen, dass ich das Amt der Geschäftsführerin bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Frühjahr 
2024 von Regen aus weiterführe, um den Übergang auf die neue Geschäftsführung reibungslos ablau-
fen zu lassen. 
 
 
Ihre Laura Segl 
Geschäftsführerin 
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Veranstaltungen von vlf und/oder 
AELF 
 
Alle Angebote und Termine stehen unter 
dem Vorbehalt der Durchführbarkeit und der 
Vorgaben infolge der Corona-Pandemie. 
Bitte auf die Pressehinweise und unseren 
Agrarterminkalender http://www.agrarter-
mine-dgf-lan.de achten!!  
 
 
Versuchsführung in Rahhof 
14.06.2023, 19:00 Uhr 
Führung durch die Sortenbeispiele bei Getreide 
(Weizen, Gerste) – aktuelle Erkenntnisse 
 
 
Versuchsführung in Rahhof 
07.09.2023, 18:30 Uhr 
Führung durch den Maissortenversuch 
 
 
Weitere interessante Veranstaltungen von 
AELF, BBV und ER-Pflanzenbau 
 
 
Flurbegehung 
05.05.2023, 18:30 Uhr 
Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Ge-
treide und Mais;  
Einsatz des Bodenkoffers und Infos zur FAL-BY-
App 
Treffpunkt: Betrieb Pritscher, Wachlkofen, 
Frontenhausen 
 
 
Flurbegehung 
10.05.2023, 18:30 Uhr 
Aktueller Pflanzenschutz und Düngung bei Ge-
treide und Mais;  
Einsatz des Bodenkoffers und Infos zur FAL-BY-
App 
Treffpunkt: Betrieb Friedlmeier, Wittibreit 
 
 
 
 
 

Versuchsführungen zur Thematik „nachhal-
tige und ressourcenschonende Landwirt-
schaft“ auf dem Demobetrieb Lammer  
 
 
Im Rahmen des bayernweiten Netzwerkes „De-
monstrationsbetriebe Gewässer-, Boden- 
und Klimaschutz“ wird vom AELF Landau 
a.d.Isar-Pfarrkirchen ab 2023 nur noch der  
 
Betrieb Franz Lammer in Holzhausen 2, Ge-

meinde Gottfrieding im, Landkreis DGF 
 

betreut. Der Betrieb dient auch den Landwirten 
im Landkreis Rottal-Inn als Plattform für den ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch zu Fragen 
des Gewässer-, Boden- und Klimaschutzes in 
der Region anzubieten. Zusätzlich hat sich der 
Betrieb bereit erklärt auch als Demonstrations-
betrieb mit Versuchsanstellungen und Führun-
gen zur Thematik Pflanzenschutzmittelreduk-
tion zur Verfügung zu stehen. 
  
Mittels Veranstaltungen mit Berufskollegen und 
sonstigen interessierten Kreisen vor Ort sollen 
Informationen ausgetauscht werden, welche 
Maßnahmen zum Gewässer-, Boden- und Kli-
maschutz sich in der Praxis erfolgreich umset-
zen lassen. 
 

 
 

Informationen zu Veranstaltungen des 
Winterhalbjahres 2022/23 
 
 
Rottaler Milchviehtag am 08.12.2022 mit ca. 
150 Teilnehmern  

Die Referenten waren in der Reihenfolge des 
Programms  

- Begrüßung durch Karl Erhart und Josef Ei-
chenseer 

- Kuhsignale – gesehen mit den Augen einer 
Kuh:  
Wolfgang Müller, Grub (3. von. von re.) 

- Grünland – Klima fit machen für die Zukunft: 
Prof. Dr. Martin Elsäßer, Aulendorf (4. von 
re.) 

http://www.agrartermine-dgf-lan.de/
http://www.agrartermine-dgf-lan.de/
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- Aktuelle Grundfutterergebnisse – Aspekte 
der tiergerechten Fütterung: Florian Scharf, 
AELF-AL 

- Aktuelles zur Agrarförderung: Herbert Würt-
inger AELF-LP (nicht auf dem Bild) 

- Moderation: Martin Bernhard 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pflanzenbautagung gemeinsam von vlf und 
AELF am 17.01.2023 mit ca. 300 Teilneh-
mern  

- Aktuelles zur GAP-Reform und Düngever-
ordnung - Martin Wenninger und Johan-
nes Ertl (AELF-LP) 

-  Rechtliche Vorgaben und Neuerungen zum 
Pflanzenschutz - Florian Pritscher (ER-
Niederbayern) 

-  Erfahrungen zum mechanischen Pflanzen-
schutz und zum Boden-/Gewässerschutz – 
Franz Lammer 

-  Ackerbau im Angesicht des Klimawandels – 
Maximilian Dendl (AELF Deggendorf-
Straubing) 

-  Erfahrungsbericht zur Problematik der Wei-
delgrasresistenzen – Hainthaler Hans 
(St.Veit) 

-  Erfahrungen mit dem Drohneneinsatz zur 
Untersaat – Franz Prinz (AELF-Töging) 

-  Moderation – Sebastian Dickow 

 

 

Schweinehaltertagung in Rottersdorf 

 

Am 07.02.2023 fand in Rottersdorf eine Infor-
mationsveranstaltung zu den Themen Markt 
und Ökonomik, Betriebs- und Umbaukonzepte, 
entwicklungsfähiger Stallbau und Fütterung 
statt. Die Referenten waren Norbert Schneider 
und Dr. Reinhard Puntigam von der Landesan-
stalt für Landwirtschaft sowie Maria Hager und 
Josef Hanglberger vom Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Abensberg-Lands-
hut. Über 100 interessierte Schweinehalter wa-
ren der gemeinsamen Einladung des vlf Dingol-
fing-Landau, des vlf Straubing-Bogen, des 
Schweinemastring Dingolfing-Landau, des 
Schweinemastprüfring Straubing-Bogen und 
des Ferkelerzeugerrings Landshut gefolgt. Be-
reits im Vortrag von Norbert Schneider, der zum 
Thema Markt und Ökonomik referierte, stellt 
sich heraus, dass die Schweinehaltung einem 
starken Marktdruck unterliegt und die politi-
schen Vorgaben eine reibungslose Produktion 
immer mehr erschweren. Fakt ist laut Schnei-
der, dass die momentane Situation in der 
Schweinehaltung sehr problematisch ist. Bei 
vielen Betrieben sind die variablen Produktions-
kosten höher als die zu erwartenden Marktleis-
tungen. Wichtig ist, so der Referent, dass mit 
noch nicht abgeschriebenen Ställen unbedingt 
weiterproduziert werden soll.  
Ein weiteres Schwerpunktthema war die Verfüt-
terung von heimischen Eiweißfuttermitteln in 
der Schweinehaltung. Dr. Reinhard Puntigam 
hob die Problematik einer zu hohen Proteinver-
sorgung in der Schweinefütterung hervor. Zu 
viel an Eiweiß führt zu einer starken Belastung 
der Schweineorgane wie Leber und Nieren. Zu-
dem sind zu hohe Proteingaben kostspielig und 
führen nur unnötig zu einer Umweltbelastung, 
da zu hohe Proteingaben nicht bedarfsgerecht 
sind und unverdaut vom Schwein wieder als 
Stickstoff aus dem Verdauungstrakt ausge-
schieden werden. Mit freien Aminosäuren aus 
dem Mineralfutter und heimischen Legumino-
sen (Erbsen, Ackerbohnen und Sojabohnen) 
können die Tiere optimal versorgt werden und 
die Proteingehalte stark reduziert werden, ohne 
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dass damit das Muskelwachstum darunter lei-
det. Entscheidend ist, dass der Landwirt die 
Nährstoffgehalte seiner Futterkomponenten 
kennt.   
In einem weiteren Vortrag stellte Fachberaterin 
Maria Hager die gesetzlichen Vorgaben von 
Seiten des Bundes dar, bis wann welche Berei-
che in der Ferkelerzeugung umgebaut werden 
müssen und welche Übergangsfristen vorlie-
gen. So steht der Zuchtsauenbetrieb beispiels-
weise vor der Entscheidung bis 2029 seinen 
Wartestall oder bis 2036 sein Abferkelzentrum 
umzubauen oder komplett die Ferkelerzeugung 
aufzugeben. Ein weiterer strittiger Punkt ist zu-
dem die Förderpolitik des Bundes, die immer 
noch nicht geklärt ist. Die Fachberaterin infor-
mierte auch über die Fördermöglichkeiten über 
BayProTier, das jetzt auch für Schweinemast-
betriebe geöffnet wird. Dabei können konventio-
nell oder biologisch geführte Betriebe gefördert 
werden. Betriebe, die nach GQ oder dem Baye-
rischen Biosiegel zertifiziert sind, die den Tieren 
Außenklimareize bieten können, offene Trän-
ken, organisches Beschäftigungsmaterial und 
genügend Platz (beispielsweise 2,3 – 2,4 
m²/MS je nach System) anbieten können, erhal-
ten 23 €/verkauftes Mastschwein. Die Antrag-
stellung wird im Juni 2023 über iBalis möglich 
sein. Diesbezüglich wird auf folgenden Link ver-
wiesen: https://www.stmelf.bayern.de/foerde-
rung/index.html  
Als letzter Referent stellte Josef Hanglberger 
entwicklungsfähige Stallbaukonzepte vor, wie in 
Zukunft ein moderner Stall aussehen könnte. 
Hanglberger hob hervor, dass insbesondere bei 
allen modernen Stallsystemen mit Einstreu ein 
dreigliedriger Aufbau sein soll. Der Stall muss 
einen Ruhebereich, einen Fressbereich und ei-
nen Kotbereich (Nassbereich) haben. Schweine 
sind normalerweise reinliche Tiere und wollen 
einen Ruhebereich der trocken, gut temperiert 
und zugfrei ist, so der Referent. Auch wird künf-
tig die Trennung von Harn und Kot ein wichti-
ges Thema werden. 
Für die anwesenden Landwirte war die Schwei-
nehaltertagung eine sehr informative Veranstal-
tung, die es wert ist, jährlich besucht zu wer-
den. 

Seminare/Termine/Informationen 
für Bäuerinnen und Dienstleister/In-
nen 
 
 

Qualifizierungsmaßnahmen für landwirt-
schaftliche Unternehmerinnen und Unter-
nehmer in Bayern 
 

Die Qualifizierungsmaßnahmen für den Zeit-
raum 2022/2023 sind fertig erstellt. 
Einen Überblick über die angebotenen Qualifi-
zierungen 2022/2023 in den Bereichen Einstieg 
in die Erwerbskombination, Urlaub auf dem 
Bauernhof, Direktvermarktung, Bäuerliche 
Gastronomie, Erlebnisorientierte Angebote, 
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Referen-
tin für Hauswirtschaft und Ernährung und Sozi-
ale Landwirtschaft erhalten Sie unter 
www.diva.bayern.de. 
Die Kurse können unter dieser Adresse auch 
online gebucht werden. 
 

Die aktuelle Broschüre kann auch in gedruckter 
Form am AELF abgeholt werden. 
 

In der Broschüre "Qualifizierungsmaßnahmen" 
finden landwirtschaftliche Unternehmer und Ko-
operationspartner Qualifizierungsangebote zu 
Betriebsmanagement und Einkommens-Kombi-
nationen. Neueinsteiger erhalten Hilfe bei Ori-
entierung und Entscheidungen sowie Grundla-
genkenntnisse. 

Veranstaltungen der vlf-Frauen 
 
Infofahrt ins Chiemgauer Land 
02.06.2023 
  
Die vlf-Frauengruppe unternimmt am 
02.06.2023 eine Infofahrt ins Chiemgauer Land. 
Wir werden eine Schaukäserei in Nussdorf am 
Inn besichtigen, wo wir Interessantes über die 
Käseherstellung erfahren und den Käse vor Ort 
probieren. Nach dem Mittagessen besichtigen 
wir die Ölmühle der Familie Lamprecht. Dort 
werden wir noch mit Kaffee und Kuchen ver-
wöhnt.  
 

https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/index.html
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/index.html
http://www.diva.bayern.de/
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Reise mit dem Zug in die Elbmetropole Ham-
burg 
11.09.2023 – 14.09.2023 
  
Die vlf-Reisegruppe fährt vom 11.09.2023-
14.09.2023 in die Hansestadt Hamburg. Um die 
Fahrtzeit abzukürzen, fahren wir von Dingolfing 
aus mit dem Zug. Nach dem Umsteigen am 
Münchner Hauptbahnhof erreichen wir die Han-
sestadt Hamburg. Dort werden wir von einem 
ortsansässigen Busunternehmen abgeholt. Die-
ses Busunternehmen wird uns dann während un-
seres gesamten Aufenthalts in Hamburg beglei-
ten. Auch Männer sind heuer bei unserem Aus-
flug willkommen. Näher Informationen unter der 
Telefonnummer 08734-938644 oder unter der E-
Mail-Adresse christa.salzberger@web.de. 
Gerne lasse ich Ihnen nach Rücksprache unter 
genannten Kontaktdaten einen Flyer mit dem ge-
nauen Programmablauf und ein Anmeldeformu-
lar zukommen. Bitte beachten Sie, dass aus-
schließlich schrifliche Anmeldungen berücksich-
tigt werden können. Ich freue mich schon auf un-
sere gemeinsame Hamburg-Reise. 
 

 

Gratulationen 
 
Neue vlf-Mitglieder 
 
Wir begrüßen unsere neuen vlf-Mitglieder: 

• Christian Ostner, Marklkofen 

• Julia Voggensberger, Mengkofen 

• Konrad Ruhstorfer, Pilsting 
 
 
 

Ausbildung und Schule 

 
„Landwirt/in“ - Sicher ein attraktiver Beruf 
mit Zukunft! 
 

Die Nachfrage nach einer landwirtschaftlichen 
Berufsausbildung im Landkreis ist in Anbetracht 
der allgemeinen Stimmungslage innerhalb der 
Landwirtschaft erfreulich.  
 

Bei Interesse am Beruf Landwirt/In und/oder so-
fern die betrieblichen Voraussetzungen 

stimmen, ist eine Berufsausbildung zum Land-
wirt in jedem Fall empfehlenswert. Aber auch 
ohne eigenen/elterlichen landwirtschaftlichen 
Betrieb gibt es zahlreiche Möglichkeiten nach 
einer Ausbildung zum Landwirt eine zukunfts-
orientierte Arbeitsstelle in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb oder auch im vor- bzw. nachgela-
gerten Bereich zu finden. Dazu wird eine kos-
tenlose Beratung angeboten und empfohlen  
> beim Ansprechpartner für Bildungsfragen 
des AELF Landau-Pfarrkirchen,  
Herrn Wolfgang Wilhelm  08561 3004-2123 
> bei der Berufsschule Pfarrkirchen:  
 08561 98750 
> Internet unter http://www.aelf-
lp.bayern.de/bildung/index.php. 
 
 
BiLa-Kurs 2020/2023 mit 45 Teilnehmern in 
Landau. 
 

Dieser Kurs schließt im Juli 2023 mit den Ab-
schlussprüfungen und der Freisprechungsfeier 
ab.  
 

Es ist geplant am Standort Landau mit einem 
neuen Kurs zu starten. Interessenten werden 
gebeten sich bereits jetzt schon über das Bil-
dungsportal auf der Internetseite des AELF 
„Veranstaltungen buchen“ oder unter 
https://www.weiterbildung.bayern.de/in-
dex.cfm?seite=veranstaltungs-
liste. Mit diesem QR-Code kann 
die Internetseite mit einem 
Smartphone aufgerufen werden. 
Hier nach dem AELF Landau-
Pfarrkirchen filtern. Infos bei Wolfgang Wilhelm 
unter  08561 3004 2127 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aelf-lp.bayern.de/bildung/index.php
http://www.aelf-lp.bayern.de/bildung/index.php
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
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Infos vom Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Landau 
a.d.Isar - Pfarrkirchen 
 
 

Personalveränderungen am AELF Landau 
a.d. Isar - Pfarrkirchen  
Maximilian Muninger 
 

Seit 01.11.2022 ist Herr Maximilian Muninger 
als stellvertretender Behördenleiter und Be-
reichsleiter Forsten bei uns tätig. Er war als 
Forstreferendar 2008/2009 bereits hier. Nach 
der Großen Forstlichen Staatsprüfung 2009 war 
er zunächst am AELF Ansbach und am Amt für 
Waldgenetik (AWG) tätig, bevor er verschie-
dene Aufgaben am StMELF sowie an der Baye-
rischen Vertretung in Brüssel übernahm. Insbe-
sondere war Herr Muninger mit der forstpoliti-
schen Grundsatzfrage „Schützen und Nützen“ 
befasst. Zuletzt war er stellvertretender Leiter 
der Bayerischen Forstschule/Bayerischen 
Technikerschule für Waldwirtschaft in Lohr 
a.Main. Vor seiner Übernahme in den Dienst 
der Bayerischen Forstverwaltung engagierte er 
sich beruflich in zwei WBV‘en im Bayerischen 
Wald sowie im Bayerischen Waldbesitzerver-
band. Sein Studium der Forstwissenschaften an 
der Technischen Universität München/Wei-
henstephan schloss der gebürtige Münchner 
als Diplomingenieur Anfang 2006 ab. 
 

Zum Start seiner Tätigkeit am AELF Landau 
a.d.Isar-Pfarrkirchen gab er gegenüber der örtli-
chen Presse nachfolgendes Interview, das ihn 
zutreffend charakterisiert:   

Was liegt Ihnen in Ihrer niederbayerischen Hei-
mat besonders am Herzen? 

Die Region und die Menschen – interessiert, 
modern, offen, menschlich und zugleich boden-
ständig. Oder wie ein ehemaliger bayerischer 
Ministerpräsident sagte „Laptop und Leder-
hose“. Wenig bekannt ist aber auch, wie ich 
finde, der hohe Lebenswert in der „Bayerischen 
Toskana“ zwischen dem großen BMW-Werk in 
Dingolfing und dem Bäderdreieck bei Bad Birn-
bach. Ganz nebenbei, meine Eltern bewirt-
schaften einen kleinen Biobetrieb mit Streuobst 
und Schafen zwischen Bad Birnbach und Bad 
Griesbach. 
Welche Herausforderungen sehen Sie für die 
Zukunft des Waldes? 
Ganz vorne auf der Agenda und für jeden 
Waldbesitzenden spürbar der Klimawandel und 
die vielen Schadflächen, welche wieder zu 
Wald werden wollen und müssen. Als Zweites, 
der Generationenwechsel und damit einherge-
hend oftmals eine Distanz zum Wald und ein 
anderer Blick auf die Waldfunktionen. 
Welche fachlichen Schwerpunkte möchten Sie 
setzen? 
Sofern keine größeren Katastrophen folgen, ist 
mir die gezielte Pflege und Durchforstung der 
Wälder als Schlüssel zu Stabilität und Mischung 
besonders wichtig. Dann eine bedarfsgerechte 
Erschließung – Stichwort: Waldwegebau. Und 
mindestens ebenso wichtig der Waldnatur-
schutz auch im Privatwald. 
Wir wünschen Herrn Muninger eine erfolg-
reiche, persönlich erfüllende Zeit in seiner 
neuen Tätigkeit. 
 
Laura Segl, seit 01.07.2021 Sachgebietsleiterin 
des Sachgebietes Landwirtschaft in der Abtei-
lung Bildung und Beratung hat zum 01.04.2023 
das Amt verlassen und ist ans AELF nach Re-
gen gewechselt. Frau Segl war seit der Zusam-
menlegung der ÄELF auch als Lehrkraft an der 
Landwirtschaftsschule Pfarrkirchen und bis 
Mitte 2022 auch an der Höheren Landbau-
schule Rotthalmünster tätig. 
  

Christian Gierl, hat zum 01.02.2023 das AELF 
Landau-Pfarrkirchen verlassen und sich der 
Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, 
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Landwirtschaft und Forsten am Standort Regen 
angeschlossen. Seit 2018 war er als Fachbera-
ter für Betriebswirtschaft und einzelbetriebliche 
Investitionsförderung tätig. Zudem war er An-
sprechperson und Kursleiter für das Staatliche 
Bildungsprogramm am Standort Landau.  

 

Das Team der Amtsverwaltung wird am Stand-
ort Landau unterstützt von Frau Lisa Limmer 
und am Standort Pfarrkirchen von Frau Clau-
dia Hausbeck und Kerstin Kühbeck. 
 
 
 

Personalbedarf – Stellangebote für Saison-
arbeitskräfte 
 

In den Abteilungen Förderung (L1) und Prüfun-
gen und Kontrollen (L3) werden immer Saison-
arbeitskräfte für die Mithilfe bei der Fördersach-
bearbeitung gesucht. Der Beschäftigungszeit-
raum in der L1 ist maximal vom 1. Oktober bis 
zum 30. Juni, in der L3 vom 1. Mai bis 30, Ja-
nuar, auf Wunsch auch kürzer. Teilzeit ist jeder-
zeit möglich. Die Arbeit kann oft familien- bzw. 
betriebsfreundlich organisiert werden. Voraus-
setzung sind EDV-Grundkenntnisse, gewissen-
hafte Arbeitsweise und Freude an der Verwal-
tungstätigkeit. Eine gründliche Einarbeitung 
wird gewährleistet. An einer mehrjährigen Zu-
sammenarbeit sind wir besonders interessiert, 
da die Einarbeitung eine gewisse Zeit benötigt. 
Eine Bewerbung für die L1 sollte möglichst bald 
bis spätestens Ende Juli 2023 erfolgen. Für 
Fragen stehen Herr Würtinger,  08561 3004-
2100 oder Herr Schütz,  09951 693-5120 zur 
Verfügung. Interessenten an einer Mitarbeit in 

der L3 können sich an Herrn Erhard  09951-
693-3803 oder Herrn Maidl 09951-693-5110 
wenden. 

Josef Eichenseer, 
Behördenleiter 

 
Internetauftritt 
Das AELF Landau-Pfarrkirchen informiert 
Sie unter www.aelf-lp.bayern.de  
Auf der Amtshomepage werden regelmäßig 
neue Informationen rund um Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten für den Landkreis Rottal-
Inn eingestellt. 

 

Veranstaltungen buchen: 
Alle Veranstaltungen bzw. Bildungsange-
bote des AELF Landau-Pfarrkirchen sind im 
Bildungsportal einsehbar und buchbar un-
ter: www.weiterbildung.bayern.de  → Land-
wirtschaft            
 

Bereich Landwirtschaft 
Leitung: HDin Rosemarie Thalhammer 
Tel: 09951 693-5210 

Abteilung Förderung (L1) 
Leitung: LD Herbert Würtinger 
Tel: 08561 3004-2100 
Sachgebietsleiter L1.1 Landau:  
LA Ludwig Schütz 
Tel: 09951 693-5120 

 
 

GAP-Reform ab 2023 
Voraussetzung für den Erhalt von EU-Zahlun-
gen ab 2023 ist die Einhaltung der Konditionali-
tät. Die Anforderungen der Konditionalität be-
stehen aus den Grundanforderungen an die Be-
triebsführung (GAB), den Standards für den gu-
ten landwirtschaftlichen und ökologischen Zu-
stand von Flächen (GLÖZ). 

http://www.aelf-lp.bayern.de/
http://www.weiterbildung.bayern.de/


 

 
 

S e i t e  | 10 

Die Grundanforderungen an die Betriebsfüh-
rung beinhalten u. a. Anforderungen aus beste-
hendem Fachrecht, wie z. B. Regelung zur 
Düngung und zum Pflanzenschutz, Tierseu-
chen, Tierschutz. 
Die Standards für den guten landwirtschaftli-
chen und ökologischen Zustand von Flächen 
(GLÖZ) bestehen aus Erhalt von Dauergrün-
land (GLÖZ 1), kohlenstoffreichen Böden 
(GLÖZ 2), Abbrennen von Ackerstoppeln 
(GLÖZ 3), Pufferstreifen an Gewässern (GLÖZ 
4), Erosion (GLÖZ 5), Mindestbodenbedeckung 
(GLÖZ 6), Fruchtwechsel (GLÖZ 7), nichtpro-
duktiven Ackerflächen (GLÖZ 8) und Verbot der 
Umwandlung von umweltsensiblen Dauergrün-
land (GLÖZ 9). 
 

Nichtproduktive Ackerflächen (GLÖZ 8) 
Im Antragsjahr 2023 können unter bestimmten 
Voraussetzungen zum Erreichen der ver-
pflichtenden vier Prozent Stilllegung auch Ge-
treide einschließlich Futtergetreide, Sonnenblu-
men und Leguminosen angerechnet werden. 
Formal wird somit nicht die Brache-Vorschrift 
vier Prozent ausgesetzt, sondern geregelt, wel-
che produzierenden Früchte zur Erfüllung die-
ser Brache-Vorgabe angerechnet bzw. nicht an-
gerechnet werden können. Nicht anrechenbar 
sind Mais, Sojabohnen und Niederwald mit 
Kurzumtrieb. Die Anrechnungsmöglichkeit von 
Getreide einschließlich Futtergetreide, Sonnen-
blumen und Leguminosen ist jedoch nicht mög-
lich, wenn der Betrieb über Flächen verfügt, 
welche in den Jahren 2021 und 2022 stillgelegt 
waren und diese Flächen bzw. Teile davon im 
Jahr 2023 nicht mehr brachliegen, sondern pro-
duktiv genutzt werden. Zu diesen maßgeblichen 
Brachflächen zählen nachfolgende Nutzungs-
codes: 062, 065,066, 545, 590 und 591.Nur 
wenn diese Flächen auch im Jahr 2023 stillge-
legt werden, kann die Ausnahmeregelung zu 
GLÖZ 8 in Anspruch genommen und die o. g. 
Früchte auf die vier Prozent angerechnet wer-
den. Flächen, für die bis einschließlich des An-
tragsjahres 2022 Zahlungen für AUKM (KULAP, 
VNP) geleistet wurden, müssen nicht erneut 
brachgelegt werden.  
Bitte beachten Sie, dass die oben genannte Re-
gelung bezüglich der Stilllegungsjahre 2021 

und 2022 unabhängig davon ist, wer diese still-
gelegt hat. Das heißt, sollten Sie neue Flächen 
ab 2023 gepachtet haben, die vom Vorbewirt-
schafter in den Jahren 2021 und 2022 stillge-
legt wurden, dürfen Sie diese, sofern Sie die 
Ausnahmeverordnung zu den Stilllegungsflä-
chen in Anspruch nehmen wollen, nicht produk-
tiv nutzen. 
Bitte beachten Sie des Weiteren zum einen, 
dass nun auch Ökobetriebe stilllegen müssen 
und zum anderen, dass die Grenze zur ver-
pflichtenden Stilllegung von 15 auf 10 ha herun-
tergesetzt wurde. 
 

Ökoregelungen (ÖR) 
Ab 2023 ist auch die Beantragung von sog. 
Öko-Regelungen grundsätzlich möglich. Dabei 
handelt es sich um freiwillige Verpflichtungen 
im Bereich Klima und Umwelt. In Deutschland 
werden sieben ÖR angeboten. Nachfolgend 
werden die ÖR vorgestellt. Bei ÖR 1a kann zu-
sätzlich über die Stilllegung nach GLÖZ8 (4 %) 
Ackerland von 1 – 6 % stilllegelegt werden, wo-
bei Prämien gestaffelt von 1.300 €/ha bis 300 
€/ha in Abhängigkeit des Stilllegungsumfangs 
gewährt werden. Wird jedoch die Ausnahme 
nach GLÖZ 8 für 2023 in Anspruch genommen 
werden, kann keine ÖR 1a beantragt werden. 
Die ÖR1b „Blühstreifen/-flächen auf Ackerflä-
chen“ mit einer Prämie von ca. 150 €/ha kann 
nur in Verbindung in ÖR1a beantragt werden. 
ÖR 2 „Anbau vielfältiger Kulturen“ mit 45 €/ha 
kann ggf. zusätzlich zu den KULAP-Maßnah-
men „Vielfältige Fruchtfolgen“ beantragt wer-
den. Hier gelten die gleichen Bestimmungen 
wie bei KULAP, d.h. Mais und Hirse zählt nicht 
zum Getreide. ÖR 3 beinhaltet die „Beibehal-
tung agroforstlichen Bewirtschaftungswei-
sen“ mit 60 €/ha. Bei ÖR4 „Dauergrünland-Ex-
tensivierung“ ist das gesamte Dauergrünland zu 
extensivieren. Dabei muss der RGV-Besatz 
mindestens 0,3 RGV und darf 1,4 RGB nicht 
überschreiten. Als Prämie ist 115 €/ha vorgese-
hen. ÖR5 „Kennarten in Dauergrünland“ sieht 
eine Prämie von 240 €/ha vor. Bei ÖR 6 sind für 
den „Verzicht auf chemisch-synthetische Pflan-
zenschutz“ bei Sommergetreide mit 240 €/ha 
und bei Ackerfutterbau 50 €/ha als Prämien vor-
gesehen. ÖR 7 ist nur der Natura 2000-Kulisse 
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möglich. Die Bestimmungen zu den ÖR sind 
sehr umfangreich. Weitere Informationen kann 
unter dem Link www.stmelf.bayern.de unter 
„GAP ab 2023 – Was kommt auf die Landwirte 
zu?“ abgerufen werden. 
 

Gekoppelte Tierzahlungen 
Neu eingeführt wurden Direktzahlungen Mutter-
kuh (ca. 78 €/Tier) und Mutterschafe und -zie-
gen (ca. 35 €/Tier). Für beide Direktzahlungen 
gilt, dass die Anzahl der beantragten Tiere im 
Zeitraum vom 15.05. – 15.08.2023 jederzeit im 
Betrieb gehalten werden (Haltungszeitraum) 
und auch im Betrieb vorhanden sein müssen. 
Es besteht die Pflichten zur Kennzeichnung und 
Registrierung von gehalten Rindern, Schafen 
und Ziegen. 
 
Gewässerrandstreifen (GWR) 
Im vlf-Rundbrief Frühjahr 2022 haben wir aus-
führlich über die verschiedenen Arten der Ge-
wässerrandstreifen (GWR) berichtet. Bei Ge-
wässerrandstreifen nach § 38 a Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) ist auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen (LF), die an Gewässer angren-
zen und innerhalb eines Abstandes von 20 Me-
ter zur Böschungsoberkante bzw. der Linie des 
Mittelwasserstandes eine Hangneigung von 
durchschnittlich 5 % aufweisen, ein GWR nach 
§38 a WHG anzulegen. Um als Landwirt eine 
gewisse Rechtsicherheit zu erlangen, wurde 
das „Hilfsmittel Hangneigungsberechnung zur 
Umsetzung § 38 a WHG und zu Ermittlung des 
einzuhaltenden Düngeabstands“ geschaffen. 
Sie können in der Feldstückkarte 2023 den 
Layer „§38 a WHG/§5DüV“ aufrufen und spei-
chern. Ausführliche Erläuterungen sind in i-
BALIS unter „?“ im Bereich „Feldstückskarte“ in 
„Hilfsmittel Hangneigungsberechnung §38 a 
WHG/§5 DüV“ zu finden. Hier soll in Kürze 
auch ein Video zur Unterstützung zur Verfü-
gung stehen.  
 

 

Flächenmonitoringsystem (FMS) 
Das FMS ist ein flächendeckendes Verfahren 
aufgrund regelmäßiger systematischer Be-
obachtung der Flächennutzung und bestimmter 
Förderbedingungen. Hierbei werden Sentinel-
Satellitendaten mit einer Auflösung bis 10 m 

möglichst automatisiert ausgewertet. Im An-
tragsjahr 2023 werden die beantragte Nutzung, 
die Mindesttätigkeit auf aus Erzeugung genom-
menen Flächen, die landwirtschaftliche Tätig-
keit in Form von Schnittnutzung auf Grünland 
und die Schaffung von dauerhaft nicht förderfä-
higen Flächen mittels Sentineldaten analysiert. 
  
Vorteile für den Antragsteller: 
- Unterstützung bei der Einhaltung von Förder-
bedingungen (z.B. Hinweis auf die noch ausste-
henden Förderbedingungen der Mindesttätig-
keit) 
- auch nach dem 31.05.2023 bis zum 
30.09.2023 können grundsätzlich Anpassungen 
an den Flächendaten flexibel vorgenommen   
werden 
- aktives Mitwirken führt zur Vermeidung von 
Sanktionen und in bestimmten Fällen sogar von 
Kürzungen 
 
App FAL-BY  
Zentrale Bedeutung ist der intensive Austausch 
zwischen Landwirt und AELF. Neben iBALIS 
wird die App FAL-BY für die Kommunikation 
eingesetzt, die in entsprechenden Appstores 
kostenfrei zur Verfügung stehen. Kann durch 
die Sentineldatenanalyse kein eindeutiges Er-
gebnis festgestellt werden oder ist ein Wider-
spruch zu den Angaben im MFA erkennbar, 
wird der Antragsteller per E-Mail, per push-
Nachricht über FAL-BY informiert. Mittels der 
App FAL-BY können Unklarheiten geklärt wer-
den. Auch ein Dienstleister kann dafür in Inan-
spruchnahme genommen werden. Weitere In-
formationen können dem Faltblatt zu FAL-BY 
und unter http://www.stmelf.bayern.de/fms ent-
nommen werden. Infoveranstaltungen des 
AELF zur Handhabung der App sind im Juni ge-
plant.  
 
Mehrfachantragstellung (MFA) 2023 
Der letzte Tag der Antragsstellung ist der 
15.05.2023. Eine Abgabe des Mehrfachantra-
ges am Amt ist aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht möglich. Aufgrund der sehr gu-
ten Erfahrungen der letzten Jahre, bieten wir 
Ihnen jedoch auch für dieses Jahr an, als 

http://www.stmelf.bayern.de/
http://www.stmelf.bayern.de/fms
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Hilfestellung die in iBALIS angebotene Fernun-
terstützung (AnyDesk) wahrzunehmen.  
 

Die Merkblätter sind beim Einstieg im 
Mehrfachantrag 2023 im Register 
„Information“ hinterlegt und können abgerufen 
werden. Auch ist es möglich, die Merkblätter 
und auch die Konditionalitäten-Broschüre 2023 
-sobald diese fertiggestellt ist- unter 
https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerde
rung abzurufen und ggf. zu speichern.  
 

Für die Online-Antragstellung ist unbedingt eine 
gültige PIN notwendig. Im Bedarfsfalle erhalten 
Sie eine neue PIN über das LKV Bayern 
(Telefon: 089 5443-4871, Fax: 089 5443-4870, 
E-Mail: pin@lkv.bayern.de). Im Falle des 
Betriebsinhaberwechsel benötigt der neue 
Betriebsinhaber noch vor der Antragstellung 
zwingend eine neue PIN. Antragsteller, die in 
der Hi-Tier-Datenbank (www.hi-tier.de) ihre E-
Mail-Adresse hinterlegt haben, können die 
Ersatzbestellung einer PIN auch per E-Mail 
anfordern, die sofort zugesandt wird. 
 

Dienstleister wie der Bayerische 
Bauernverband und der landwirtschaftliche 
Buchführungsdienst bieten an die 
Datenerfassung für die Mehrfachantragstellung 
gegen eine Gebühr zu übernehmen. Die 
Dienstleister sind auf unserer Homepage 
(www.aelf-lp.bayern.de) aufgeführt. 
 

E-Mail-Adresse 
Die Digitalisierung nimmt weiter zu. Die 
Kommunikation zwischen den Antragstellern 
und dem AELF wird künftig noch weiter zu 
nehmen. Daher ist eine E-Mail-Adresse 
unerlässlich. Bitte erfassen Sie Ihre E-Mail-
Adresse, sofern dies noch nicht erfolgt ist. Die 
E-Mail-Adresse wird auch in der Verbindung mit 
der App FAL-BY notwendig sein.  
 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) 2023  
 

Am 28.02.2023 ist die Antragsstellung zur 
Teilnahme an Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen (AUKM) mit 
Verpflichtungsbeginn 2023 zu Ende gegangen. 
Es haben sich im Dienstgebiet des AELF 1.619 

Betriebe am Kulturlandschaftsprogramm 
(KULAP) und Vertragsnaturschutzprogramm 
(VNP) beteiligt. Vor allem die Förderung kleiner 
Strukturen, die Schnittzeitpunkte bei Wiesen 
und die Streuobstförderung sowie die Anlage 
von Erosions- und Biodiversitätsstreifen wurden 
nachgefragt. 
 
Erneuerung von Hecken 
Die Antragsfrist auf Förderung der Pflege und 
Erneuerung von Hecken und Feldgehölzen, die 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen liegen 
oder daran angrenzen, endet am 30. Juni 2023. 
Dem Antrag ist ein Erneuerungskonzept eines 
zertifizierten Konzepterstellers beizufügen. 
 

Herbert Würtinger, 
Dienstort Pfarrkirchen 

Abteilung Bildung und Beratung (L2) 
Leitung: LD Christian Brunner  
Tel: 08561 3004-2120 

Sachgebiet Ernährung, Haushaltsleis-
tungen (L2.1) 
Leitung: HDin Lidwina Kainz 
Tel: 08561 3004-2130 
 
 

Informationen aus dem Sachgebiet 2.1  
Ernährung und Haushaltsleistungen 
 
 

Bayerische Landesgartenschau in Freyung 

Die bayerische Landesgartenschau findet heuer 
in Freyung in der Zeit vom 25.05. bis 
03.10.2023 statt. 

Die niederbayerischen ÄELFs dürfen sich auf 
dieser Plattform präsentieren. 

Das Sachgebiet 2.1 Ernährung und Haushalts-
leistungen vom AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkir-
chen ist in der Zeit vom 19.06. bis 21.06.2023 
vor Ort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
https://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung
mailto:pin@lkv.bayern.de
http://www.hi-tier.de/
http://www.aelf-lp.bayern.de/


 

 
 

S e i t e  | 13 

Nähere Informationen zur Landesgartenschau 
finden Sie auf folgender Internetseite: 
www.lgs2023.de 
 

Erwerbskombination/ Diversifizierung 
 

Für landwirtschaftliche Betriebe kann eine 
Erwerbskombination eine sinnvolle Möglich-
keit sein, zusätzliches Einkommen zu erwirt-
schaften, das Risiko zu streuen und den Be-
trieb so langfristig zu sichern. 

Diese betriebliche Diversifizierung kann unter 
anderem in folgenden Bereichen erfolgen: Di-
rektvermarktung, Urlaub auf dem Bauernhof, 
Lern- und Erlebniswelt Bauernhof, Soziale 
Landwirtschaft, hauswirtschaftliche oder land-
wirtschaftliche Dienstleistungen. Wir unterstüt-
zen, fördern, beraten und qualifizieren beim 
Auf- und Ausbau von zusätzlichen Betriebs-
zweigen. 

Das aktuelle Angebot an Qualifizierungsmaß-
nahmen für landwirtschaftliche Unternehmerin-
nen und Unternehmer für 2022/2023 finden Sie 
auf unserer Homepage: www.aelf-lp.bay-
ern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/in-
dex.php 

 
 

Bildungsberatung in der Hauswirtschaft 
 

Ankündigung für die nächsten Termine in der 
Region: 
 
21. Mai 2023 von 10:30 – 17:00 Uhr:   
Familienfest des Landkreises Rottal-Inn in 
Mitterskirchen  
 
01. – 05. September 2023 von 08:30 – 18:00 
Uhr:  
Rottalschau auf dem Karpfhamer Fest 2023 
 
30. September 2023 von 09:00 – 15:00 Uhr: 
„Berufswahl Rottal-Inn 2023“ in Gern/Eg-
genfelden  
 
28. Oktober 2023 von 09:00 – 14:30 Uhr:  
Ausbildungsmesse „Bleib Hier“ in Dingol-
fing 
 

Besuchen Sie dort gerne unsere Stände. Ne-
ben Informationen zu den verschiedenen Aus- 
und Fortbildungsberufen in der Land- und 
Hauswirtschaft warten spannende Mitmachakti-
onen auf Sie.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
 

Infos zur Aus- und Fortbildung in der Hauswirt-
schaft erhalten Sie bei der Beraterin für Bil-
dungsfragen in der Hauswirtschaft unter katha-
rina.hainzlmeier@aelf-lp.bayern.de oder 
08561/3004-2138 oder finden Sie im Internet 
unter: https://www.stmelf.bayern.de/berufsbil-
dung/berufe_hauswirtschaft/index.php 
 

 

Qualifizierung zur Referentin für Hauswirt-

schaft und Ernährung  

Zur Referentin für Hauswirtschaft und Ernäh-

rung haben sich an fünf Unterrichtstagen im 

März 18 Teilnehmerinnen qualifiziert. Am Frei-

tag, 31. März, erfolgte der Abschluss und es 

wurde Bilanz gezogen. Einige wollen mit dem 

erworbenen Wissen die Referentinnentätigkeit 

aufnehmen, sagten sie überzeugt.  

Die Inhalte der Fortbildung waren breitgefächert 

und reichten von Grundlagen der Kommunika-

tion und Präsentation über den Einsatz von Me-

dien bis hin zu Lehrmethoden. Vermittelt wurde 

auch die Erschließung von Zielgruppen oder 

Kostenkalkulation und Preisgestaltung. Berichte 

aus der Praxis, zum Beispiel die Referententä-

tigkeit einer Kräuterpädagogin, rundeten den 

Lehrgang ab. Persönliche Weiterbildung und si-

cheres Auftreten sollten den Teilnehmerinnen 

vermittelt und sie beim Schritt in die Selbststän-

digkeit unterstützt werden. Zu den weiteren In-

halten gehörten Themen wie Hygiene, Planung 

einer Vorführung, Rechnungstellung oder die 

Möglichkeiten einer Werbung. Jede Teilnehme-

rin musste einen Vortrag und eine Vorführung 

ausarbeiten und diese vor der Gruppe halten. 

Anschließend wurde dies gemeinsam mit der 

Lehrkraft besprochen.   

Stellvertretende Schulleiterin Lidwina Kainz von 

der Hauswirtschaftsschule Pfarrkirchen sprach 

http://www.lgs2023.de/
http://www.aelf-lp.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/index.php
http://www.aelf-lp.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/index.php
http://www.aelf-lp.bayern.de/landwirtschaft/erwerbskombination/index.php
mailto:katharina.hainzlmeier@aelf-lp.bayern.de
mailto:katharina.hainzlmeier@aelf-lp.bayern.de
https://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe_hauswirtschaft/index.php
https://www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/berufe_hauswirtschaft/index.php
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von vielen Einsatzmöglichkeiten als Referentin, 

ob beim Bildungswerk des Bayerischen Bau-

ernverbandes, bei Verbraucherverbänden oder 

den Programmen „Junge Familie“ und „Genera-

tion 55+“. „Nutzen Sie die Referentinnenausbil-

dung und werden Sie tätig“, ermunterte Lidwina 

Kainz die Absolventinnen. „Hauswirtschaft ist 

nichts Altbackenes, sie kann Spaß machen, sie 

kann ressourcenschonend, klimafreundlich und 

nachhaltig betrieben werden,“ unterstrich die 

stellvertretende Schulleiterin. Wichtig sei es, 

den Verbrauchern auch aufzuzeigen, wie die 

Landwirtschaft arbeitet, wie Lebensmittel er-

zeugt werden und was die Landwirtschaft für 

die Umwelt macht. Die Hauptorganisation des 

Seminares wurde von Maria Auer, Ansprech-

partnerin Ernährung am AELF, übernommen. 

Am Abschlusstag zogen sie Bilanz mit (vorne 
v.r.) Hauswirtschaftsdirektorin Rosemarie Thal-
hammer und Fachlehrerin Maria Auer sowie 
stv. Schulleiterin Lidwina Kainz von der Land-
wirtschaftsschule Pfarrkirchen, Abteilung Haus-
wirtschaft (4.v.l.). Foto: Melis/AELF 
 
 

 

Erlebnis Bauernhof 
 

„Die beste Motivation für unsere Erlebnis-Bau-
ernhof-Einsteiger ist die Begeisterung der er-
fahrenen Betriebe,“ so lautet das Fazit von Inge 
Lugeder, Ansprechpartnerin für das Programm 
„Erlebnis Bauernhof“ am AELF Landau a.d. 
Isar-Pfarrkirchen nach der Arbeitsbesprechung 
der landwirtschaftlichen Betriebe, Das 

alljährliche Treffen fand dieses Mal auf dem 
Thalhauser Hof bei Arnstorf statt. 

Das Programm „Erlebnis Bauernhof“ ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen von der 2. bis zur 10. 
Jahrgangstufe aller Schulen jeweils einmal in 
der Primar- und einmal in der Sekundarstufe 1 
einen Besuch auf dem außerschulischen Lern-
ort Bauernhof. „Ich habe nicht damit gerechnet, 
dass unsere Betriebe so für dieses Programm 
‚brennen‘, obwohl ich selbst davon überzeugt 
bin, dass es einen wichtigen Baustein für mehr 
Verstehen und Verständnis für die Arbeit in der 
Landwirtschaft darstellt“, sagt die langjährige 
Beraterin nach dem Arbeitstreffen. 

Ein großes Dankeschön richtet sie an die 19 Er-
lebnis-Bauernhof-Landfrauen und Landwirte der 
beiden Landkreise Dingolfing-Landau und 
Rottal-Inn. 

„Erlebnis Bauernhof“ erdet besonders auch ver-
haltensauffällige Kinder, so die Erfahrung von 
Landwirt Georg Holzner aus Hörglkofen. Lehr-
kräfte seien immer wieder überrascht, wie diese 
Schüler auf Tiere, Fütterung und den Kreislauf 
der Natur auf dem Bauernhof reagieren. 

Seit der Einführung der Projektwochen „Alltags-
kompetenzen – Schule fürs Leben“ nehmen im-
mer mehr Schulen das kostenlose Angebot 
„Programm Erlebnis Bauernhof“ an. Im Schul-
jahr 2021/22 haben im Dienstgebiet des AELF 
über 50 Prozent der teilnahmeberechtigten 
Grund- und Förderschulen und fast 20 Prozent 
der teilnahmeberechtigten höheren Klassen 
(neu seit 2021) einen Bauernhof besucht. 

Besonders erfreulich: Es haben sich sechs 
neue Betriebe entschlossen, das Programm an-
zubieten.  

Des Weiteren gestaltet das AELF einen Mit-
mach-Stand unter Beteiligung verschiedener 
Sachgebiete am Familiensonntag des LRA am 
21. Mai in Mitterskirchen zur Bewerbung des 
Programmes. 
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Von 19. Juni – 28. Juli 2023 finden wieder die 
Aktiv-Wochen Sommer.Erlebnis.Bauernhof 
statt. Dazu werden besondere Aktionen vom A-
ELF auf Betrieben und in Schulen geplant. 

 

Inge Lugeder, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 

 

Soziale Landwirtschaft 

Diese Erwerbskombination umfasst Betriebe, 
die Landwirtschaft und bäuerliche Hauswirt-
schaft sowie Forsten und Gartenbau mit einem 
sozialen Angebot verbinden, z. B. die Betreu-
ung, Versorgung und sinnvolle Beschäftigung 
von Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
wie Senioren, Menschen mit Behinderungen 
oder ehemalige Drogenabhängige. 
  

 

 
Angebot für Junge Familie/Familie mit Kin-
dern von 0 – 3 Jahren                                            
 

Es finden wieder Online und Präsenz Vorträge 
für Schwangere, Eltern, Großeltern, Tagesel-
tern von Kindern im Alter bis zu 3 Jahren statt. 

 
Mittwoch 10.05.23 19.30 Uhr  
Kinderlebensmittel unter der Lupe 
 
Dienstag 16.05.23 19.30 Uhr  
Kinderernährung, geht das auch vegetarisch? 
 
Mittwoch 14.06.34 10.00 Uhr  
Bewegung Drinnen 
 
Donnerstag  15.06.23 10.00 Uhr  
Nachhaltige Ernährung 
 
Donnerstag  15.06.23 14.00 Uhr  
Bewegung für Babys im ersten Lebensjahr 
 
Dienstag 20.06.23 19.30 Uhr  
Gesund und fit durch die Schwangerschaft 
 
Donnerstag 29.06.23 10.00 Uhr  
Gut ernährt von Anfang an 
 

Dienstag 04.07.23 19.30 Uhr  
Von der Milch zu Brei 
 
Mittwoch 12.07.23 19.30 Uhr  
Vom Brei zum Familientisch 
 
Donnerstag 20.07.23 10.00 Uhr  
Das beste Essen für Kleinkinder – so geht’s 
 
Mittwoch  09.08.23 10.00 Uhr  
Bewegung Drinnen 
 
Donnerstag  10.08.23 14.00 Uhr  
Bewegung für Babys im ersten Lebensjahr 
 
Donnerstag  14.09.23 19.30 Uhr  
Kinderlebensmittel unter der Lupe 
 
Mittwoch 20.09.23 19.30 Uhr  
Kinderernährung, geht das auch vegetarisch? 
 
Dienstag 26.09.23 19.30 Uhr  
Nachhaltige Ernährung 
 
Dienstag 10.10.23 19.30 Uhr  
Gesund und fit durch die Schwangerschaft 
 
Donnerstag  12.10.23 10.00 Uhr  
Bewegung Drinnen 
 
Freitag 13.10.23 14.00 Uhr 
Bewegung für Babys im ersten Lebensjahr 
 
Donnerstag 19.10.23 10.00 Uhr  
Gut ernährt von Anfang an 
 
Dienstag 24.10.23 19.30 Uhr  
Von der Milch zum Brei 
 

Alle Seminare sind kostenfrei. Hinweise, ob on-
line oder, falls in Präsenz, zu den Veranstal-
tungsorten sowie die Anmeldung unter: 
www.weiterbildung.bayern.de. Die Kurse sind 
zu finden unter den Angeboten Ernährung und 
Bewegung über den Filter AELF Landau a. d. 
Isar / Pfarrkirchen. 

Wenn Sie Eltern-Kind-Gruppenleiterin sind oder 
eine Eltern-Kind-Gruppe besuchen, bieten wir 

http://www.weiterbildung.bayern.de/
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aus den Bereichen Ernährung und Bewegung 
für diese Gruppen Vorträge und Kurse an. 
  

Informationen erhalten Sie am AELF Landau a. 
d. Isar / Pfarrkirchen von Maria Auer, An-
sprechpartnerin Ernährung in Pfarrkirchen unter  
 08561/3004-2135, E-Mail: maria.auer@aelf-
lp.bayern.de 
 

Maria Auer, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 
 

Netzwerk Generation 55plus in Zeiten von 
Corona                                                                       
 

Unsere aktuellen Veranstaltungstermine  
finden Sie unter 
https://www.weiterbildung.bay-
ern.de/index.cfm?seite=veran-
staltungsliste  
oder über den QR Code. Bitte 
filtern Sie Bereich „Ernährung und Bewegung“ 
Oberkategorie „Generation 55 plus“. 
 
Nach wie vor gibt es für feste Gruppen das An-
gebot eine Veranstaltung exklusiv für die ei-
gene Gruppierung zu buchen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerin 
am Amt Jutta Friedl, in der Regel Mo bis Do 
erreichbar unter 08561 3004 2131, hier kön-
nen Sie auch das komplette Themenangebot 
erfragen. Alle Veranstaltungen sind kostenlos 
und lediglich bei den Praxiskursen wird ein Un-
kostenbeitrag für Lebensmittel von der jeweili-
gen Referentin eingesammelt. 
 

Ganz neu gibt es auch für pflegende Angehö-
rige von Demenzkranken ein Angebot:  
Unsere Referentinnen bieten im Vortrag „Essen 
bei Demenz“ Hintergrundwissen zum veränder-
ten Ess- und Trinkverhalten bei Demenz und 
wie das gesundheitliche Risiken erhöhen kann. 
Es wird vermittelt wie sich Mangelernährung 
und Flüssigkeitsmangel äußern und was bei 
Übergewicht zu beachten ist.  
Des Weiteren werden je nach Angebotsschwer-
punkt bedarfs- und bedürfnisorientiert ver-
schiedenste Möglichkeiten zur Mahlzeitenaus-
wahl und -gestaltung angesprochen und dazu 

alltagstaugliche Tipps gegeben. In einem Sin-
nesparcours können pflegende Angehörige an-
hand von Anschauungsmaterialien die verän-
derte Wahrnehmung bei Demenz ein wenig 
nachempfinden. 
Bei Interesse an diesem Vortrag nehmen Sie 
bitte ebenfalls Kontakt auf mit Jutta Friedl, Kon-
taktdaten siehe oben. 
 

Jutta Friedl, 

Dienstort Pfarrkirchen 

 
 
Das Kita-Aktionsprogramm „ALLES IN ORD-
NUNG“ für Niederbayern                       

 
Das Kita-Aktionsprogramm ALLES IN ORD-
NUNG macht Hauswirtschaft in Kitas sichtbar 
und erlebbar. Es ist modular aufgebaut und 
richtet sich an Kindertageseinrichtungen mit 
Kindern ab drei Jahren bis zur Einschulung. 
Das Programm vermittelt und fördert Kompe-
tenzen in den Bereichen Hygiene, Tischkultur, 
Materialkunde, Reinigung, Wäschepflege, 
Nachhaltigkeit und Pflanzen. Jedes Modul be-
steht aus jeweils fünf Bausteinen, die mit haus-
wirtschaftlichen Hintergrundinformationen ver-
sehen sind und die die pädagogischen und 
hauswirtschaftlichen Fachkräfte z.B. innerhalb 
einer Woche durchführen können  

Pädagogische und hauswirtschaftliche Fach-
kräfte können ALLES IN ORDNUNG nach einer 
eintägigen Fortbildung am AELF in Landau 
a.d.Isar oder Regen mit den Kindern durchfüh-
ren. Zur Umsetzung des Programms erhält jede 
Kita eine kostenpflichtige Materialbox mit den 

mailto:maria.auer@aelf-lp.bayern.de
mailto:maria.auer@aelf-lp.bayern.de
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
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ausgearbeiteten Modulen und unterstützenden 
Materialien. 

Das Kompetenzzentrum für Hauswirtschaft 
(KoHW) in Triesdorf hat das Programm entwi-
ckelt. Das KoHW ist eine Einrichtung im Ge-
schäftsbereich des Bayerischen Staatsministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten. 
Ansprechpartnerinnen für das Kita-Aktionspro-
gramm sind für Niederbayern Gabriele Gerauer 
am AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen (unter 
 09951 -6935212) und Christine Seidl am A-
ELF in Regen. 

Gabriele Gerauer,  
Dienstort Landau 

 

Sachgebiet Landwirtschaft (L2.2) 

Gemeinwohlorientierte Beratung 
Ansprechpartner: LR Maximilian Gerl 
Tel: 08561 3004-2121 
 
 

Für neutrale Infos nutzen Sie bitte verstärkt 
Internet, E-Mails, Apps, …!!!       
 
Infos zur Düngeverordnung (DüV) und Aus-
führungsverordnung (AVDüV)           
 

Sie erhalten aktuelle Infos und Merkblätter auf 
der Internetseite der LfL unter 
https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/in-
dex.php. Ein direkter Einstieg zu den Berech-
nungsprogrammen erfolgt auch über die Home-
page des AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen 
www.aelf-lp.bayern.de/ unter der Rubrik „Be-
rechnungsprogramme Pflanzenbau“. Bitte be-
achten Sie, dass das Gelbe Heft nicht mehr gül-
tige Tabellenwerte hat. Diese werden durch die 
sog. „Basisdaten“ ersetzt, die unter „EDV-Fach-
programme im Bereich Düngung“ abgerufen 
werden können. Individuelle Informationen, ob 
und welche Flächen in ihrem Betrieb rot 
und/oder gelb sind und welche Auflagen bzw. 
Erleichterungen daraus folgen, können Sie in 

iBALIS einsehen unter Betriebsinformation → 
Betriebsspiegel → Rote und gelbe Gebiete 
(AVDüV). 
 
Statistik zu den Änderungen im Dienstgebiet 
des AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen infolge 
der Aktualisierung der Düngeverordnung zum 
30.11.2022: 

 
Christian Brunner, 

Dienstort Pfarrkirchen 
 
 

Demonstrationsflächen Pflanzenschutzmit-
telreduktion                                                    
Der Bayerische Landtag hat im Sommer 2019 im 
Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ 
die Halbierung des Einsatzes chemisch-synthe-
tischer Pflanzenschutzmittel bis 2028 als anzu-
strebendes Ziel beschlossen. Auch die europäi-
sche Rechtsprechung sieht vor, den Pflanzen-
schutzmittelaufwand in jedem Mitgliedsstaat bis 
zum Jahr 2030 um 50 % zu senken.  
Diese Zielsetzung stellt für die Landwirtschaft 
eine große Herausforderung dar. Landwirte fra-
gen sich, ob sie diese Vorgabe in Ihrem Betrieb 
erreichen können und mit welchen Ertrags- und 
Qualitätseinbußen beim Ernteprodukt zu rech-
nen ist. Beim Thema Erosionsschutz steht man 
vor der Aufgabe, ob die bewährte Mulch- oder 
Direktsaat in der bisherigen Form weiter auf-
rechterhalten werden kann. 
Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, ha-
ben im vergangenen Jahr die Betriebe Franz 
Lammer, Karl Schuder und Christian Fuchsgru-
ber Schauflächen im Maisfeld angelegt. Auf den 
Praxisschlägen kamen, neben der gängigen Flä-
chenspritzung, auch Hacke und Striegel zur me-
chanischen Beikrautregulierung zum Einsatz. 
Zusätzlich wurde in den Parzellen mit 

https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/index.php
https://www.lfl.bayern.de/iab/duengung/index.php
http://www.aelf-lp.bayern.de/
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unterschiedlichen Grundbodenbearbeitungs- 
und Saatbeetbereitungsverfahren gearbeitet. 
Die ersten Ergebnisse zeigten, dass bei der me-
chanischen Unkrautbekämpfung viel Fingerspit-
zengefühl notwendig ist, damit der Mais nicht 
verschüttet beziehungsweise verletzt und das 
Unkraut vollständig bekämpft wird. Außerdem 
muss das Wetter im Frühjahr mitspielen. Nur bei 
einigermaßen trockenen Gegebenheiten kann 
der mehrmalige Hack- und Striegeleinsatz erfol-
gen.  
Der erhöhte Arbeitszeit- und Kraftstoffbedarf ist 
den eingesparten Kosten bei Pflanzenschutzmit-
tel entgegenzurechnen. Bei optimalem Einsatz 
der Geräte konnte das Pflanzenwachstum ge-
stärkt und gefördert werden. Dies ist zurückzu-
führen auf die Mineralisation von Sticksoff, durch 
die Lockerung und Durchlüftung des Oberbo-
dens. Ein weiterer Schwerpunkt auf der Ver-
suchsfläche war die Wasserversickerung, die 
auf allen Varianten getestet wurde. Dabei zeigte 
sich je weniger Bodenbearbeitung und je mehr 
organische Masse auf der Oberfläche vorhan-
den ist, desto besser kann der Boden das Was-
ser aufnehmen. Bei den zunehmenden Starkre-
genereignissen, gepaart mit langen Trockenpe-
rioden wird dies immer wichtiger.  
 

Der Betrieb Franz Lammer legt in diesem Jahr 
ebenfalls wieder einen Schauflächenversuch im 
Mais an. Es werden verschiedene Bodenbear-
beitungsvarianten wie z.B. Federzinkenegge, 
Scheibenegge, Grubber, Kreiselegge vor der 
Maissaat miteinander verglichen. Bei der Un-
krautbekämpfung kommen neben dem ortsübli-
chen Pflanzenschutz, auch Varianten mit redu-
ziertem und keinem Pflanzenschutzmitteleinsatz 
zum Einsatz. Zur Bekämpfung von Unkräutern 
werden dabei zusätzlich verschiedene mechani-
sche Hackgerätschaften bei der Schauführung 
erprobt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schauflächenversuchsführung 2023 
witterungsabhängig 
voraussichtlich Montag, 15.05.2023 – 19:00 
Uhr (bitte Tagespresse verfolgen) 
Treffpunkt: Kirche in Hackerskofen, 84177 
Gottfrieding 
 

Martin Wenninger, 
Dienstort Landau 

 
 

Dauergrünland in der GAP 2023                                                              
 

Alle MFA- Antragsteller unterliegen den Vorga-
ben der Konditionalität und damit grundsätzlich 
den förderrechtlichen Regelungen zum Erhalt 
des Dauergrünlandes. Ausnahmen für ökolo-
gisch wirtschaftende Betriebe und Kleinerzeu-
ger gibt es nicht mehr. 
 
Grundsätzlich ist die Umwandlung von Dau-
ergrünland nach wie vor genehmigungs-
pflichtig. 
Im Regelfall wird eine förderrechtliche Geneh-
migung nur erteilt, wenn an anderer Stelle in 
derselben Region eine andere Fläche mit der 
entsprechenden Hektarzahl neu als Dauergrün-
land angelegt wird. 
Für Dauergrünland das nach 2015 neu entstan-
den ist, kann eine Genehmigung ohne die Ver-
pflichtung zur Neuanlage von Dauergrünland 
erteilt werden.  
Eine Genehmigung ohne Pflicht zur Neuanlage 
von Dauergrünland kann auch erteilt werden, 
wenn die Fläche nicht mehr landwirtschaftlich 
genutzt wird (NLF). 
 

Geringfügige Umwandlungen von maximal 500 
m² pro Betrieb und Jahr sind ebenfalls ohne 
Genehmigung zulässig → Bagatellregelung 
 
Für besonders schützenswerte Dauergrün-
landflächen gelten neben den Vorgaben des 
guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustandes (GLÖZ1) noch weitere Vorgaben. 
Dazu zählen Dauergrünlandflächen in Feucht- 
und Moorgebieten (Layer in iBALIS „Moorbo-
denkulisse GLÖZ2“) nach GLÖZ2 und Dauer-
grünlandflächen in Natura 2000-Gebieten 
(Layer in iBALIS „sensibles DG“) nach GLÖZ9. 
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Eine Umwandlung in Ackerland ist in diesen 
Kulissen nicht möglich. 
 
Neue Dauergrünlandentstehung ab 2021 
Dauergrünland, das ab dem 1. Januar 2021 
neu entstanden ist (DGneu21), darf förder-
rechtlich ohne Genehmigung wieder in Acker 
umgewandelt werden. 
ACHTUNG: Gegebenenfalls stehen einer Um-
wandlung im jeweiligen Fall aber naturschutz-
rechtliche oder weitergehende Schutzvorschrif-
ten wie beispielsweise Schutzgebietsverord-
nungen, Biotopschutz, FFH-Recht oder Arten-
schutzrecht entgegen. Diese Vorschriften sind 
weiterhin zu beachten. Deshalb wird seitens 
des AELF dringend empfohlen, Flächen 
rechtzeitig vor der Dauergrünland-Entste-
hung zu prüfen, ob solche Vorschriften un-
ter Umständen die Rückumwandlung in 
Acker verhindern. 
Neu ist auch, dass ein Fruchtwechsel zwischen den 
Grünlandnutzungscodes von Kleegras (422), Ackergras 

(424), Grünlandeinsaat Wiese (441), Grünland-

einsaat Mähweide (442) oder Grünlandeinsaat 
Weide (443) das Zähljahr zur Dauergrün-
landentstehung zurücksetzen kann, sofern der 
NC-Wechsel tatsächlich mit einer Einsaat in 
den bestehenden Bestand erfolgt und nachge-
wiesen wird. Auch eine Pfluglose Einsaat 
ohne Zerstörung der Grasnarbe reicht dafür 
aus, es müssen aber Saatgutbelege und Fotos 
(wenn möglich georeferenzierte Fotos mit der 
FAL-BY App) nachgereicht werden. 
Bitte beachten sie auch die weiteren ausführli-
chen Informationen im Merkblatt „zur Umwand-
lung von Dauergrünland“ (Link zum Merkblatt: 
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/ag-
rarpolitik/dateien/m_dauergruenland.pdf) 

 
Ludwig Schütz und Ruth Brummer 

Dienstort Landau bzw. Pfarrkirchen 
 
 

 

 

 

Bewässerung von Landwirtschaftlichen Kul-
turen                                                                   

In den vergangenen Wintermonaten wurde von 
Landwirten im Landkreis Dingolfing-Landau mit 
Unterstützung der Abteilung Gartenbau am  
AELF Landshut/Abensberg die Interessen-
gruppe Bewässerung in Dingolfing-Landau ge-
gründet. Leider gibt es bei der Zusammenarbeit 
dieser Gruppe mit den Behörden (Wasserwirt-
schaftsamt und Landratsamt) Umsetzungsprob-
leme. Der Grund dafür ist, dass die IG nicht bei 
allen Betrieben, die von Brunnenstandorten im 
Landkreis Dingolfing-Landau Beregnungswas-
ser entnehmen, bekannt ist. Um eine lücken-
lose Dokumentation der Wasserentnahme für 
die Bewässerung nachzuweisen, benötigt die 
IG die Kenntnis aller Bewässerungsbetriebe, 
auch solche mit Betriebssitz außerhalb unseres 
Landkreises. Bitte schließen sie sich als bewäs-
sernder Betrieb dieser Interessengruppe an. 

Kontaktdaten der Vorstandschaft:  

Lorenz-Schmidlkofer Hans, Niederhausen, 
Tel. 0171/5590879, 
Email: franzxaverschmidlkofer@gmail.com 
 
Sagstetter Andreas, Haidlfing,  
Tel. 0175/2967848,  
Email: andreas@sagstetter-andreas.de 

 
Jürgen Fischer, 

Dienstort Landau 
 
 

Die Rolle der Jagd bei der Artenvielfalt und 
Öffentlichkeitsarbeit    
Gedanken des Wildlebensraumberaters am 
AELF  
 
Die Jagd hat eine lange Geschichte. Vor unge-
fähr 7.000 Jahren begann der Mensch mit 
Ackerbau und Tierhaltung. Davor diente die 
Jagd dem Menschen zur Versorgung mit 
Fleisch als proteinreiches Nahrungsmittel, der 
Bekleidung oder der Fertigung einfacher Werk-
zeuge. Für die Evolution der Menschen war so-
mit die Jagd von zentraler Bedeutung. Die Aus-
übung der Jagd förderte ebenso die sozialen 

https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_dauergruenland.pdf
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_dauergruenland.pdf
mailto:franzxaverschmidlkofer@gmail.com
mailto:andreas@sagstetter-andreas.de
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und kommunikativen Fähigkeiten. So entwi-
ckelte der Mensch die Jagd und umgekehrt.  
 

Die Jagdverbände sind anerkannte Natur-
schutzverbände. Durch die Aktivitäten der Jä-
ger und Landwirte, die als Grundstückseigentü-
mer Mitglied in den Jagdgenossenschaften 
sind, werden kleinräumige Strukturen für die 
Tier- und Pflanzenwelt erhalten und auch ge-
schaffen.  
 

Heute ist die Jagd ein wesentlicher Faktor für 
die Wildbestandsregulierung und Artenvielfalt. 
Sie dient dem Allgemeinwohl durch Vermei-
dung von Wildschäden, der Entwicklung eines 
artenreichen und gesunden Wildbestandes, der 
Seuchenprävention aber auch dem Auf- und 
Umbau artenreicher und dem Klimawandel tole-
ranter Wälder. Sie ermöglicht auch eine nach-
haltige naturnahe Nutzung von Wildtieren, die 
dem Jagdrecht unterliegen, wodurch auch Tier-
arten profitieren, die diesem nicht unterliegen. 
Eine Kritik durch NGOs (Nicht-Regierungs-Or-
ganisationen) oder Tierschutzverbände ist we-
der emotional noch ideologisch angebracht. Die 
Jagd ist für das Allgemeinwohl notwendiger 
denn je, sie ist zudem Kulturgut und mit der 
Ausübung fördert sie Belange des Tier- und Na-
turschutzes und auch den Erhalt der Tier-
gesundheit.  
 

Mit der Jagd werden, da oftmals natürliche 
Feinde fehlen, Wildbestände so angepasst, 
dass sie einen direkten Einfluss auf die Flora 
und Fauna haben. Mit der Jagdausübung wird 
die biologische Vielfalt erhalten und verbessert. 
 

Für spezielle Wildtierarten, die im Zielkonflikt 
mit der Bewirtschaftung von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen oder mit der Nutztierhal-
tung stehen, werden zudem Managementpläne 
erarbeitet wie beispielsweise für den Elch im 
Bayerischen Wald, für Fischotter, Luchs, Wild-
katze, für Schalenwild im Allgäu und im Berg-
wald und zukünftig auch für den Wolf. 
 

Im Dienstgebiet AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkir-
chen verursachen Wildgänse zunehmend 
Schäden an Winterungen und Grünland. Ent-
sprechend wurden für Wildgänse Management-
maßnahmen in unserem Dienstgebiet, den 

Landkreisen Dingolfing-Landau und Rottal-Inn, 
wie jagdliche Maßnahmen (Abschuss), Vergrä-
mung und gezieltes Biotopmanagement einge-
führt.  
Der Eingriff in deren Reproduktion ist in 
Bayern seit 01.01.2022 erlaubt. Dazu sind 
aber nur sachkundige Personen zugelassen, 
für die erstmalig 2023 eine Schulung an der 
LfL stattfindet. Betroffene Landwirte mit 
Schäden können bis 15. Februar Anträge zur 
Verlängerung der Jagdzeit mit Bildnachweis 
bei der zuständigen Unteren Jagdbehörden 
stellen, wozu auch das AELF Stellung über 
das Schadensausmaß bezieht. Für die Beja-
gung der Jungtiere gibt z.B. das Landrats-
amt Dingolfing dann eine Allgemeinverfü-
gung heraus. 
 

Mit dem Vegetationsgutachten und der darauf 
basierenden Abschussplanung wird im begin-
nenden Jagdjahr der Eingriff so gestaltet, dass 
sich artenreiche Mischwälder entwickeln kön-
nen, die den Herausforderungen des Klimawan-
dels gewachsen sind. Vor allem Schalenwildar-
ten wie Reh-, Rot- und im Gebirge noch Gams-
/Steinwild sowie das Muffelwild in einigen Ge-
genden verursachen Fege-, Verbiss- und 
Schälschäden. Die Entnahme des Wildes er-
folgt in Abstimmung mit der Abschussplanung 
nach verursachender Wildart, Alter und Ge-
schlecht. So müssen nötige Neu- und Wieder-
anpflanzungen durch verschiedene Schutzmaß-
nahmen geschützt oder nachgepflanzt werden. 
Dies erfordert oft hohen Aufwand und zusätzli-
che Kosten, vor allem dort, wo der Wald eine 
Schutzfunktion erfüllen muss und dies durch 
Topografie und Bodenart erschwert wird. 
 

Durch Raubwildbejagung (Prädatoren wie 
Fuchs, Marder usw.) werden Niederwildarten im 
Bestand wie Hase, Fasan erhalten und regu-
liert, vor allem vom Aussterben bedrohte Vogel-
arten wie Rebhuhn, Kiebitz, Brachvogel usw. 
werden geschützt. Die Jagd im naturschutz-
rechtlichen Sinn dient somit dem Schutz der 
heimischen Tierarten. 
  

Mit der Jagdausübung wird auch der Ausbrei-
tung invasiver Tierarten (Neozoen), die ange-
passte heimische Wildtierarten verdrängen oder 
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gefährden können oder zu einer Verbreitung 
von Seuchen und Krankheiten führen bis hin 
zum Ausmerzen, entgegengewirkt.  
 

Bei Seuchengeschehen ist der jagdliche Eingriff 
notwendig, um zum Beispiel Afrikanische 
Schweinepest (AS) oder Aujeszkysche Krank-
heit (AK) zurückzudrängen ist. Beides sind Vi-
ruserkrankungen und für Hunde Katzen, Pferde 
oder Rinder tödlich. Tollwut ist eine von Viren 
ausgelöste Erkrankung, die auch für den Men-
schen gefährlich ist, und eingedämmt oder aus-
geschaltet werden muss, vor allem, um wildle-
bende Tiere aber auch Haus- und Nutztiere zu 
schützen.  
 
Bei der Pflanzung von Streuobstbäumen am 
Waldrand dienen Blüten den Insekten und die 
Früchte dem Niederwild vor allem Rehwild als 
Nahrung im Spätherbst und Winter. 
Die Anlage von Wildäckern für die Äsung und 
Deckung außerhalb des Waldes bieten für alle 
wildlebenden Tierarten Ruhe- und Rückzugs-
möglichkeiten vor allem in der Setz- und Auf-
zuchtzeit sowie ganzjährig zur Futtergrundlage. 
 

Auch bei der Natur- und Umweltbildung wirken 
Jäger erheblich mit, wie bei den bayernweit 
stattfindenden Waldjugendspielen (Bereich 
Forsten der ÄELF) oder bei Ferienprogrammen 
in den Gemeinden. Sie vermitteln Ihre Erfah-
rung und Kenntnisse bei der Umweltbildung für 
Kinder und Schulklassen. Sie informieren und 
klären über das richtige Verhalten im Wald auf, 
wie möglichst auf den Wegen zu bleiben und 
Hunde grundsätzlich anzuleinen, um allen Tier-
arten vor allem im Winter sowie in der Setz- 
und Aufzuchtzeit Stress zu vermeiden.  
 

Bei der Jagdausbildung für die Jägerprüfung 
wird sehr viel Wissen über Wildtiere, geschützte 
Arten und Pflanzen vermittelt. Dieses Wissen 
ist wichtig, um gesamtheitlich und zusammen-
hängend Lebensräume zu erhalten, zu gestal-
ten und zu entwickeln.  
 

Die Wildlebensraumberatung am AELF Landau 
a.d.Isar-Pfarrkirchen und die Biodiversitätsbera-
tung an den Landratsämtern unterstützen die 
Jäger, Bewirtschafter und Eigentümer von 

Grundstücken hinsichtlich Erhaltung und Ver-
besserung von Lebensräumen für alle wildle-
benden Tierarten, auch solchen die nicht dem 
Jagdrecht unterliegen. 
 

Anton Maier, 
Dienstort Landau 

 
 

Investitionen in den Herdenschutz gegen 

Übergriffe durch den Wolf                             
 

Der Schutz der Weidetiere und die Unterstüt-
zung der Weidetierhalter ist der bayerischen 
Staatsregierung ein großes Anliegen. Nach Ge-
nehmigung der bayerischen Förderrichtlinie 
durch die EU begann die Förderung von Investi-
tionen in Herdenschutzmaßnahmen am 30. April 
2020. Im Jahr 2022 wurden 350 Betriebe mit 4,8 
Mio. € gefördert. Aktuell liegt knapp ein Drittel 
der Landesfläche von Bayern in der Förderku-
lisse für Zäune. 
 

Was wird gefördert? 
Beim StMELF (Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) bzw. 
beim LfU (Landesamt für Umwelt) kann eine För-
derung von 

- Mobilen Elektrozäunen und elektrifizier-
ten Festzäunen 

- Mobilen Ställen (nur für Schafe und Zie-
gen) 

- Herdenschutzhunden (inklusive Zubehör) 
beantragt werden.  
 

Weitere Informationen zur Förderung finden Sie 
im Förderwegweiser des StMELF unter: 
(https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/foer-
derung-herdenschutz-wolf/index.html) 
 

Welche Voraussetzungen gelten? 
Ein Antrag ist nur möglich, wenn der Betrieb 
bzw. die Flächen des Betriebes in der jeweiligen 
Förderkulisse liegen. In den Landkreisen Rottal-
Inn sowie Dingolfing-Landau gibt es in be-
stimmten Gebieten (siehe Karte unten) eine För-
derkulisse für die Förderung von Herden-
schutzhunden. Mobile Elektrozäune und 
elektrifizierte Festzäune sowie mobile Ställe für 

https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/foerderung-herdenschutz-wolf/index.html
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/foerderung-herdenschutz-wolf/index.html
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Schafe und Ziegen können in den beiden Land-
kreisen nicht gefördert werden.   
 
Die Förderkulisse für Herdenschutzhunde liegt 
im schwarz schraffierten Bereich. (Quelle: 
https://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanage-
ment_grosse_beutegreifer/herdenschutz/her-
denschutz_wolf/index.htm) 
 

 
Wer ist zuständig? 
Für die Förderung der Herdenschutzhunde ist 
das LfU zuständig. Die entsprechende Fach-
stelle ist erreichbar unter der E-Mail-Adresse 
fachstelle-gb@lfu.bayern.de oder der Telefon-
nummer 09281/18004648 (mittwochs und don-
nerstags). 
 
Bei Fragen zum technischen Herdenschutz 
wenden Sie sich bitte an Lena Baumgartner am 
AELF Landau a.d. Isar – Pfarrkirchen (Tel: 
08561/3004-2124). Zusätzlich finden Sie die 
wichtigsten Informationen zum Thema Herden-

schutz auf den Seiten der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft (https://www.lfl.bay-
ern.de/herdenschutz). 

 
Lena Baumgartner, 

Dienstort Pfarrkirchen 
 
 

 
 
 
 

Klima-Check Landwirtschaft - IDB.THG Tool 
in Bildung und Beratung  
 

Sowohl Verarbeiter als auch der Lebensmitte-
leinzelhandel fordern zunehmend einen Nach-
weis von der Landwirtschaft über die entstande-
nen Treibhausgasemissionen. Zudem sollte es 
auch im Eigeninteresse der Landwirte liegen 
über die eigene Situation Bescheid zu wissen.  
Mit dem von der LfL bereitgestellten „IDB.THG 
Tool“ („THG-Rechner“) können ausgehend von 
der Internet-Anwendung „Lfl-Deckungsbeiträge 
und Kalkulationsdaten“ die THG-Emissionen für 
einzelne Betriebszweige ermittelt werden. Für 
mittlerweile 14 Produktionsverfahren ist das 
Tool eingestellt und über 
https://www.stmelf.bayern.de/idb/default.html 
frei verfügbar.  
Auf Basis der Berechnungen können Optimie-
rungspotentiale zum Klimaschutz benannt wer-
den. 
  
 
Für Information und Beratung der Landwirte 
gelten folgende Regelungen bzw. Rollenzutei-
lungen: 
 

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (ÄELF)  
In den Fachschulen ist der „THG-Rechner“ ein 
Thema im Unterricht. Die Anwendung durch die 
Studierenden im eigenen Betrieb wird von den 
Lehrkräften unterstützt und begleitet.  
  

Die einzelbetriebliche Begleitung für die Anwen-
dung des „THG-Rechners“ ist eine produktions-
technische Beratung des Einzelbetriebes und 
damit Aufgabe der Verbundberatung.  
 
Rolle der anerkannten nichtstaatlichen Ver-
bundpartner  
Im Beratungsfeld „Nährstoffhaushalt“ ist der Be-
reich „Datenerfassung und Bilanzierung von 
Treibhausgasen anhand der von der LfL vorge-
gebenen Programme“ enthalten. Das Landes-
kuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern 
e.V. (LKP), das Landeskuratorium der Erzeu-
gerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V. 
(LKV) und das Kuratorium Bayerischer Maschi-
nen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) sind als 

https://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/herdenschutz/herdenschutz_wolf/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/herdenschutz/herdenschutz_wolf/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/natur/wildtiermanagement_grosse_beutegreifer/herdenschutz/herdenschutz_wolf/index.htm
mailto:fachstelle-gb@lfu.bayern.de
https://www.lfl.bayern.de/herdenschutz
https://www.lfl.bayern.de/herdenschutz
https://www.stmelf.bayern.de/idb/default.html
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Verbundpartner für dieses Beratungsfeld aner-
kannt.  
LKP, LKV und KBM bieten einzelbetriebliche 
Beratung zum „THG-Rechner“ an. 
 
Rolle der Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL) Die Kolleginnen und Kollegen an der LfL, 
Arbeitsbereich „IBA 1 - Umweltökonomik und 
Agrarstruktur“, sind für das IDB.THG Tool 
(„THG-Rechner“) in fachlicher und technischer 
Sicht verantwortlich. Sie sind fachlicher und 
technischer Ansprechpartner für die ÄELF und 
die Verbundpartner. Einzelbetriebliche Bera-
tungsanfragen der Landwirte unmittelbar an die 
LfL werden nicht bedient. 
 
 
Pflanzenschutzlehrgang und Prüfung: An-
meldung zum Kurs 2024!         
Wer nicht sachkundig ist, sich aber diese Quali-
fikation aneignen will, kann diese in den Pflan-
zenschutzsachkundekursen erwerben. Sie kön-
nen sich deshalb bereits schon jetzt für den 
Kurs 2024, der im Januar 2024 beginnt, aus-
schließlich über das Bildungsportal auf der 
Homepage des AELF Landau-Pfarrkirchen 
„Veranstaltungen buchen, Bildungsprogramm 
Landwirt“ oder direkt unter 
https://www.weiterbildung.bay-
ern.de/index.cfm?seite=veranstal-
tungsliste  anmelden.  
  
Für die Anmeldung ist eine funktionsfähige E-
mail-Adresse zwingend erforderlich.  
Infos bei Martin Wenninger 9951 693-5223 
oder Wolfgang Wilhelm  08561 3004-2123 
 

Christian Brunner, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arbeitsbereich Betriebsberatung 
Ansprechpartner: LOR Hans Gritsch 
Tel: 08561 3004-2129 
 
Betriebsberatung/ Investitionsförderung                                                                                         
 

Mit dem Inkrafttreten des neuen GAP-Strategie-
plans am 01.01.2023 und Abstimmung des 
GAP-Rahmenplans wurden die Grundvoraus-
setzungen für eine neue Förderrichtlinie im Ein-
zelbetrieblichen Förderprogramm geschaffen. 
Dies hatte zur Folge das über einige Monate 
keine Antragstellung möglich war. Nach derzei-
tigem Kenntnisstand soll ab Ende Mai 2023 
wieder Antragstellung im neuen EIF möglich 
sein und mit Juli oder August wird auch eine 
sehr lange (und auch einzige) Antragsrunde ge-
nügend Zeit geben die Anträge für 2023 voll-
ständig stellen zu können. Informationen aus 
erster Hand erhalten Sie unter  
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung .  
So neu wie sich das Ganze anhört wird das EIF 
inhaltlich nicht ausfallen, bei den bekannten 
Fördersätzen sind keine Änderungen vorgese-
hen. Aufgrund der gestiegenen Baukosten wird 
das zuwendungsfähige Nettoinvestitionsvolu-
men auf 1,2 Mio. € erhöht. Die Vorgaben zur 
besonders tiergerechten Haltung sollen eben-
falls unverändert fortgeführt werden. Das Refe-
renzkostensystem wird an die erhöhten Bau-
kosten angepasst werden.  
Größere Auswirkungen sind im Schweinebe-
reich durch das Bundesprogramm „Umbau der 
Tierhaltung“ zu erwarten, da von Seiten des 
Bundes erwartet wird, das keine „niederschwel-
ligen Förderungen“ in dem Bereich angeboten 
werden und die Bundesförderung oberhalb der 
bisherigen AFP-Premiumförderung (=Stufe2 
„Stall plus“) bei Haltungsstufe 3 mit Außenkli-
mareiz ansetzt. Somit kann passieren das 
Schweine mehr oder weniger schnell aus der 
AFP-Förderung fallen. 
Die Antragstellung zum EIF erfolgt ab 2023 
ausschließlich online über iBalis. Dies hat zur 
Folge, dass die fristgerechte Antragstellung mit 
allen beizubringen Dokumenten lückenlos do-
kumentiert wird, und es unter Umständen auch 
etwas mehr Vorlaufzeit braucht, um alles frist-
gerecht hochladen zu können.  

https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.weiterbildung.bayern.de/index.cfm?seite=veranstaltungsliste
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung
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Die Antragstellung ist nur durch den Antragstel-
ler selbst oder einen Dienstleister möglich, Ein-
gabestationen am Amt sind nicht vorgesehen. 
Insbesondere Fällen ohne Betreuer können 
zwar weiterhin die benötigten Dokumente wie 
Investitionskonzept usw. zur Verfügung gestellt 
werden, die endgültige, vollständige Antragstel-
lung liegt aber noch mehr als bisher in der Ver-
antwortung des Landwirts. 
Die beiden Programme BaySL und BaySL digi-
tal sind von den Neuerungen nicht betroffen 
und es ist durchgehend Antragstellung möglich.   
Kurz am Rande erwähnt sei das Bundespro-
gramm zur Steigerung der Energieeffizienz und 
CO2-Einsparung in Landwirtschaft und Garten-
bau, da uns hierzu immer wieder Anfragen bei 
uns eintreffen. Hierzu sei gesagt, dass wir zur 
Antragstellung nicht viel beitragen können, au-
ßer auf die Seite https://www.ble.de/ zu verwei-
sen, wobei sich oft ganz interessante Förder-
möglichkeiten ergeben.  
Das vergangene Jahr war in betriebswirtschaft-
licher Hinsicht kein leichtes und hat von den 
Betriebsleitern viel Können und Flexibilität ab-
verlangt. Steigende Baukosten und Zinsen ma-
chen die Entscheidung für eine Investition nicht 
leichter, dennoch sollten notwendige Investitio-
nen für die Zukunft nicht gänzlich außer Acht 
gelassen werden, gerade wenn sie die Arbeits-
wirtschaft vereinfachen und zur Lebensqualität 
beitragen.  
Bei Beratungsbedarf können Sie gerne einen 
Beratungstermin mit uns vereinbaren.   
Wir sind an den beiden Standorten und auch 
vor Ort auf Ihrem Betrieb für Sie erreichbar. 
 

Bei Bedarf an Beratung können Sie unter  
 08561 3004-2119 Hr. Fleischmann oder -
2129 Hr. Gritsch Kontakt mit dem AELF aufneh-
men. 
 

Martin Fleischmann und Hans Gritsch, 
Dienstort Pfarrkirchen 

 
 
 

Bereich Forsten 
Maximilian Muninger, Bereichsleiter Forsten 
Tel: 08561 3004-2161 
 
 
Schneebruch und Windwurf vom Februar 
bietet dem Borkenkäfer beste Voraussetzun-
gen 

 
Anfang Februar ist eine Wetterfront mit Nass-
schnee und Sturm über unser Dienstgebiet ge-
zogen. Vor allem im Osten der Landkreise Din-
golfing-Landau und Rottal-Inn sind Fichten und 
Kiefern unter der schweren Last des Schnees 
gebrochen, teilweise sind Dickungen und Jung-
durchforstungen niedergedrückt sowie Bäume 
angeschoben oder geworfen worden. Der Ge-
samtschaden wird auf 50.000 fm geschätzt.  
Mit steigenden Temperaturen werden die Bor-
kenkäfer nach der Winterruhe wieder aktiv. Um 
eine Massenvermehrung zu verhindern, müs-
sen die Schadhölzer möglichst schnell aus dem 
Wald gebracht und rasch waldschutzwirksam 
aufgearbeitet werden.  
Alle Waldbesitzenden sind gefragt mitzuhelfen, 
ihre Wälder zu kontrollieren und vorhandene 
Schäden des Unwetters zu beseitigen. Sofern 
die Aufarbeitung selbstständig erfolgt, ist be-
sonderes Augenmerk auf die Arbeitssicherheit 
zu legen – die Unfallgefahr ist hoch.  
 
Borkenkäfermonitoring der Forstverwaltung 
wieder aktiv 
 
Ende März ist das flächendeckende Borkenkä-
fermonitoring der Bayerischen Forstverwaltung 
in die Saison 2023 gestartet. Dazu werden in 
allen Landkreisen Borkenkäferfallen mit Lock-
mitteln bestückt. Wöchentlich kontrollieren dann 
unsere Försterinnen und Förster die Menge der 
angeflogenen Borkenkäfer. Dies gibt einen 
Überblick, wie aktiv die Borkenkäfer unterwegs 
sind. Die LWF veröffentlicht die Ergebnisse un-
ter https://www.fovgis.bayern.de/borki/. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.ble.de/
https://www.fovgis.bayern.de/borki/
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Baum des Jahres 2023 
 

Die Moorbirke (Betula pubescens) ist Baum des 
Jahres 2023. Als Pionierbaum ist sie darauf 
spezialisiert, rasch neue Standorte, beispiels-
weise Kalamitätsflächen, zu besiedeln. Die 
Standortansprüche reichen von sauren, feuch-
ten Böden bis hin zu nährstoffreichen Feucht-
standorten. Im Vergleich zu ihrer Schwester, 
der Sandbirke (Betula pendula), sind ihre An-
sprüche an Nährstoffe und insbesondere Was-
ser höher einzustufen. Die typischen Verbrei-
tungsgebiete sind Moor- und Bruchwälder, au-
ßerdem nahe der Baumgrenze im Gebirge. Zur 
Unterscheidung der beiden Birkenarten werden 
die jungen Triebe herangezogen, welche bei 
der Moorbirke behaart sind. 
Zur waldbaulichen Verwendung eignen sich 
beide Birkenarten. Interessant sind diese zur 
Begründung eines Vorwaldes auf Schadflä-
chen. Ein Vorwald wächst rasch, verhindert 
eine starke Verunkrautung und Mischbaumar-
ten können unter dem schützenden Schirm der 
Birkenkronen eingebracht werden. Allgemein 
zeichnen sich Birken durch ein starkes Jugend-
wachstum aus. Bei rechtzeitiger gezielter 
Pflege von Zukunftsbäumen können Birken an-
sehnliche Stärken und schönes Schreiner- und 
Schneideholz zur Möbelherstellung liefern. Aber 
auch als Brennholz mit schöner Flamme sind 
sie sehr beliebt. 

  
 
 
 
 
 

 
Quelle & Bilder: https://www.lwf.bay-
ern.de/waldbau-bergwald/waldbau/317831/in-
dex.php 
 
 
Ausbau von Waldwegen 
 
„Ein Wald ohne Weg ist ebenso nützlich wie ein 
Haus ohne Tür“, so hat es der ehemalige Baye-
rische Forstminister Brunner auf den Punkt ge-
bracht. Selbstverständlich sind praktisch alle 
Waldflächen im Amtsgebiet „schon irgendwie“ 
erreichbar. Aber ist „schon irgendwie“ ausrei-
chend? Freilich, ein tragfähiger, ganzjährig be-
fahrbarer Weg mit ausreichend Lichtraumprofil 
ist die Premiumliga. Damit sind Waldpflege, 
Durchforstung, Holzernte und Holzabfuhr mit 
LKW fast jederzeit möglich. Sich dafür zu ent-
scheiden, einen solchen Weg zu bauen, fällt 
häufig schwer. Es gibt viele, oft sehr persönli-
che, Gründe. Was bei einer Entscheidung da-
gegen leider nie bedacht wird, sind zwei - in 
Geld nicht aufzuwiegende – elementare 
Punkte: 

• Erste Hilfe und rasche Rettung bei einem 
Unfall sowie  

• Schadensabwehr bei Feuer an einer Ma-
schine bzw. Bekämpfung von Waldbrand. 

 

Für optimale Erreichbarkeit, Befahrung und 
Dauerhaftigkeit, müssen Forstwege einen Min-
deststandard haben. Sinnvoll ist eine Fahrbahn-
breite von 3,5 m. Dies entspricht einer Gesamt-
breite von 4,5 m (3,5 m Fahrbahn + Böschung 

https://www.lwf.bayern.de/waldbau-bergwald/waldbau/317831/index.php
https://www.lwf.bayern.de/waldbau-bergwald/waldbau/317831/index.php
https://www.lwf.bayern.de/waldbau-bergwald/waldbau/317831/index.php
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und Gräben). Dabei ist der Aufbau grundsätz-
lich immer gleich: 

• Planum: Wird von einem Bagger durch For-
men des Rohbodens hergestellt, um dem 
Weg seine Struktur zu geben. Hierbei kommt 
der Wasserableitung durch Gräben und 
Durchlässe hohe Bedeutung zu. 

• Tragschicht: Aus groben Gesteinsmaterial, 
um dem Weg Stabilität und Halt zu geben. 

• Deckschicht: Aus feinerem und verdichtungs-
fähigem Material, um dem Weg, eine kom-
pakte Oberfläche zu geben. 

• Verschleißschicht (Optional): Aus Feinmate-
rial, um dem Weg einen oberflächlichen 
Schutz zu geben. 

 

Zwar sind solche Wege(aus)bauten mit hohen 
Kosten verbunden aber im Falle eines Unfalls 
oder Waldbrands unbezahlbare Retter. Der 
Freistaat Bayern fördert den Wegebau im Pri-
vatwald und übernimmt einen Großteil der Bau-
kosten. Gerne beraten Sie die Revierleiter der 
Forstverwaltung am AELF Landau.a.d.Isar-
Pfarrkirchen hierzu. 
 
Weiserzäune im Wald                                                                                                            
 
Auf Zäune im Wald sollte man wann immer 
möglich verzichten. Es gibt jedoch eine Aus-
nahme, die sogar finanziell gefördert wird: Wei-
serflächen, die das Verjüngungspotenzial des 
Bestands und den Einfluss des Schalenwilds 
auf die Waldverjüngung veranschaulichen.  
 
Angelegt wird immer ein benachbartes Flächen-
paar, nämlich eine gezäunte Fläche und eine 
gleich große, frei zugängliche Fläche mit glei-
chen Wuchsbedingungen, bei der nur die Eck-
punkte markiert werden. Die Größe der Parzel-
len sollte ca. 10m x 10m bis 12m x12m oder 
10m x 15m betragen. Für die gezäunte Fläche 
reicht damit eine Rolle Wildschutzzaun mit 
50m. Weder die gezäunte noch die ungezäunte 
Beobachtungsfläche dürfen bepflanzt, gepflegt 
oder mit Herbiziden behandelt werden. 
 
Die langfristige Beobachtung, wie sich die 
Waldverjüngung im Weiserzaun und auf der 
Vergleichsfläche entwickelt, ist eine praktische 

Diskussionsgrundlage für Jäger und Waldbesit-
zer abseits von Verbissprozenten. Werden Wei-
serflächen angelegt, muss zunächst der Aus-
gangszustand erhoben und dokumentiert wer-
den: Ist bereits Verjüngung vorhanden? Welche 
Baumarten in welcher Dichte? Am besten erle-
digen dies Waldbesitzer und Jäger gemeinsam. 
Sehr empfehlenswert sind aussagekräftige Fo-
tos, da ein Bild bekanntlich mehr sagt als 1000 
Worte. Die Aufnahmen werden jedes Jahr wie-
derholt, so kann die Entwicklung nachvollzogen 
werden. 
 
Die Anlage eines Weiserflächenpaars wird mit 
250 € bezuschusst. Wegen der Bagatellgrenze 
von 500 € muss ein Förderantrag mindestens 
zwei Weiserflächenpaare enthalten. Möglich ist 
auch, dass ein Waldbesitzer für andere einen 
Sammelantrag stellt, oder dass eine Gemeinde 
oder ein forstlicher Zusammenschluss dies für 
eine größere Fläche übernimmt. 
 
Fachliche Informationen zur professionellen An-
lage von Weiserflächen finden Sie in diesem 
Merkblatt: www.lwf.bayern.de/mam/cms04/ser-
vice/dateien/mb25_weiserflächen_bf_rz.pdf 
 
Für eine Beratung bzgl. Förderung oder Wei-
serflächen allgemein wenden Sie sich an Ihren 
Revierleiter. 
 

Peter Stieglbauer, 
Dienstort Landau 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/mb25_weiserflächen_bf_rz.pdf
http://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/mb25_weiserflächen_bf_rz.pdf
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L2.3P – überregionaler Pflanzenbau 
Leiter: LOR Maximilian Dendl 
AELF Deggendorf-Straubing  
 
 

Stoffstrombilanz 
Seit Januar 2018 gibt es die Stoffstrombilanzver-
ordnung. Durch die Stoffstrombilanz sollen die 
Nährstoffflüsse im landwirtschaftlichen Bereich 
transparenter werden. Die Stickstoff- und Phos-
phoraufnahmen und -abgaben des landwirt-
schaftlichen Betriebes bzw. der Biogasanlage 
sollen dabei dokumentiert und bilanziert werden. 
Bis dato waren im Wesentlichen nur tierhaltende 
Betriebe von der Aufzeichnungspflicht betroffen. 
Dies änderte sich zum 01.01.2023. 
Seit Beginn dieses Jahres sind alle Betriebe auf-
zeichnungspflichtig ab einer Flächengröße von 
20 ha und/oder einem Viehbesatz von 50 GV. 
Wer diese Grenzen unterschreitet, aber Wirt-
schaftsdünger (Gülle, Festmist, Hühnertrocken-
kot) aufnimmt ist auch aufzeichnungspflichtig. 
Bei den Biogasanlagen gibt es keine Änderung. 
Alle bisher aufzeichnungspflichtigen Anlagen 
bleiben es auch weiterhin. Ausgenommen sind 
reine NaWaRo-Anlagen und Kofermentanlagen. 
Sobald eine Aufnahme von Wirtschaftsdünger 
erfolgt, ist die Anlage aufzeichnungspflichtig. 

 
Die Bilanz ist spätestens sechs Monate nach Ab-
lauf des Bezugsjahres zu erstellen. Das Bezugs-
jahr kann gewählt werden. Empfohlen wird, das 

Kalenderjahr zu verwenden. Betriebe, die 2023 
erstmals stoffstrombilanzpflichtig wurden und als 
Bezugsjahr das Kalenderjahr wählen, müssen 
somit erstmals bis zum 30.06.2024 die Bilanz er-
stellen. 
Besonders Tierhalter müssen daher deutlich 
mehr Aufzeichnungen führen. 
In die Stoffstrombilanz aufgenommen werden 
alle Zu- und Abgänge von Nährstoffen in und 
aus dem Betrieb. Alle Nährstoffflüsse innerhalb 
des Betriebs (roter Rahmen) sind nicht relevant.  

 
Unser Tipp  
Heften bzw. speichern Sie im Laufe des Jahres 
alle relevanten Aufzeichnungen, Belege, Rech-
nungen, Lieferscheine… in einem Ordner. Dies 
erleichtert die Erstellung der Stoffstrombilanz. 
Bilanzobergrenzen 
In der derzeit gültigen Fassung der Stoffstrombi-
lanzverordnung sind noch keine sanktionierba-
ren Bilanzobergrenzen verankert. Eine Novellie-
rung der Verordnung soll dies aber noch in die-
sem Jahr nachholen. Näheres ist uns dazu aller-
dings derzeit noch nicht bekannt. 
 

Maximilian Dendl, 
AELF Deggendorf-Straubing 

 
 
 
Gewässerrandstreifen und Gewässerab-
stände – Pflanzenschutzmittel                        
 

Seit dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 
(01.08.2019), der Änderung des Wasserhaus-
haltsgesetzes, der Novellierung der Pflanzen-
schutzanwendungsverordnung, den Mehrfach-
antragsvorgaben im Rahmen der Konditionalität 
(GLÖZ 4) und den Anwendungsbestimmungen 
im Rahmen der Pflanzenschutzmittelzulassung 
sind Abstände zu Gewässern einzuhalten bzw. 
Gewässerrandstreifen anzulegen.  
 
Nach Änderung des Bayerischen Naturschutz-
gesetzes (BayNatSchG – Volksbegehren) ist 
eine acker- bzw. gartenbauliche Nutzung ent-
lang natürlicher oder naturnaher Bereiche flie-
ßender oder stehender Gewässer, ausgenom-
men künstliche Gewässer, in einem Abstand von 

Biogas

R. Knöf erl, K. Of f enberger, M. Brandl, S. Kalmbach, A. Kav ka, R. Schmücker,  . Sperger

Ernteprodukte

gasförmige
N-Verluste

Mineraldünger

N-Bindung
LeguminosenTiere, 

Milch, 

Eier,  

Tiere

Saatgut

Fl chen
Weizen, Mais,

Grünland,...

Futter
Kraftfutter

Lagerverluste

org. Dünger

                

Futter

Tiere Rinder, Schafe

Schweine,...

Lager
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≤ 5 m ab Mittelwasserstandslinie verboten. Ein 
Gewässerrandstreifen ist erforderlich. Für klei-
nere Gewässer (oft ohne Namen) ist die Einstu-
fung, ob es sich um ein Gewässer handelt und 
einen Gewässerrandstreifen braucht, vom Was-
serwirtschaftsamt zu treffen. Wel-
che Gewässer betroffen sind, 
kann auf der Karte der LfU 
https://www.lfu.bayern.de/presse-
mitteilungen/archiv/c/1390856/in-
dex.htm eingesehen werden.  
 
 

Sondersituation bei staatlichen Flächen 
Auf Grundstücken des Freistaates Bayern, auch 
auf verpachteten und damit von Landwirten ge-
pachteten Grundstücken des Freistaates Bay-
ern, beträgt der Gewässerrandstreifen an den 
größeren Gewässern (Gewässer 1. und 2. Ord-
nung) zehn Meter. Dort ist neben der acker- und 
gartenbaulichen Nutzung zusätzlich auch z. B. 
der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten, 
dies gilt auch auf Grünland.  
 

Gewässerrand nach Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) 
Bei Flächen mit mehr als 5 % Hangneigung zum 
Gewässer innerhalb von 20 m ab Böschungs-
oberkante ist eine ganzjährige, begrünte Pflan-
zendecke von fünf Metern Breite herzustellen. 
Ausgenommen sind kleine Gewässer von was-
serwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung. 
Eine Erneuerung durch Bodenbearbeitung ist in-
nerhalb von fünf Jahren einmal erlaubt. 
 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
Mit § 4a der novellierten Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung werden Gewässerabstände 
für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
bundesweit grundsätzlich vorgeschrieben. So 
dürfen Pflanzenschutzmittel an Gewässern, 
ausgenommen kleine Gewässer von wasserwirt-
schaftlich untergeordneter Bedeutung (Gewäs-
serbegriff nach WHG § 38 a), innerhalb eines 
Abstandes von zehn Metern zum Gewässer 
nicht angewendet werden. Eine Verringerung 
des Abstandes auf fünf Meter ist nur dann 
möglich, wenn eine geschlossene, ganzjäh-
rig begrünte Pflanzendecke vorhanden ist. 
Gemessen wird ab der Böschungsoberkante 

oder, wenn keine Böschungsoberkante vorhan-
den ist, ab der Linie des Mittelwasserstandes. 
Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des 
Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von 
Fünfjahreszeiträumen durchgeführt werden. Der 
erste Fünfjahreszeitraum beginnt mit dem 8. 
September 2021.  
 

Die Mehrfachantragsvorgaben fordern im Rah-
men der Konditionalität (GLÖZ 4) für alle Ge-
wässer (natürlich und künstlich) nach Wasser-
haushaltsgesetz (WHG), unabhängig von der 
Hangneigung der angrenzenden Fläche, einen 
Gewässerabstand. Pflanzenschutzmittel, Biozid-
Produkte und Düngemittel dürfen auf landwirt-
schaftlichen Flächen, die an Gewässer angren-
zen, innerhalb eines Abstands von drei Metern, 
gemessen ab der Böschungsoberkante, nicht 
angewendet werden. Ausgenommen sind Ge-
wässer von wasserwirtschaftlich untergeordne-
ter Bedeutung. 
 

Wird ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt, bei 
dem mit der Zulassung Anwendungsbestim-
mungen über größere Abstände oder über die 
verwendenden Pflanzenschutzgeräte festgelegt 
worden sind, bleibt die Pflicht zur Einhaltung die-
ser Anwendungsbestimmungen bestehen. Bei 
der Zulassung von PSM sind die Abstände bei 
allen wasserführenden, auch periodisch wasser-
führenden, Gewässern einzuhalten. Die Mes-
sung erfolgt ab der Böschungsoberkante. Aus-
genommen sind nur gelegentlich wasserwäh-
rende Gewässer. 
 
Bitte achten Sie bei der Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln neben den Gewässerab-
standsauflagen auch auf die häufig erlassenen 
Hangneigungsauflagen (z. B. NW 706: 20 m be-
grünter Gewässerrandstreifen ab 2 % Hangnei-
gung) bei den entsprechenden Präparaten. 
 

Wir empfehlen an allen Gewässern, die regel-
mäßig Wasser führen, also auch an perio-
disch wasserführenden Gewässern einen 
Grünstreifen von mindestens fünf Metern 
Breite anzulegen. Damit sind die Anforderun-
gen des BayNatSchG, des Wasserhaushalts-
gesetzes, der Konditionalität (GLÖZ 4) und 
der Pflanzenschutzanwendungsverordnung 

https://www.lfu.bayern.de/pressemitteilungen/archiv/c/1390856/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/pressemitteilungen/archiv/c/1390856/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/pressemitteilungen/archiv/c/1390856/index.htm
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erfüllt. Darüber hinaus sind lediglich bei Flä-
chen des Freistaates Bayern (zehn Meter) 
und evtl. bei den Anwendungsbestimmun-
gen der einzelnen Pflanzenschutzmittel hö-
here Abstände zu beachten. 
 

Johann Thalhammer,  
AELF Deggendorf-Straubing 

L 2.3T – überregionale Nutztierhaltung 
Leiter: LD Josef Tischler 
AELF Abensberg-Landshut 
 
Bay. Tierschutzleitlinie für Rindermast und 
Mutterkühe ist veröffentlicht                            
 
Das bayerische Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz hat am 19.10.2022 die 
Bayerische Tierschutzleitlinie für die Haltung 
von Mastrindern und Mutterkühen veröffent-
licht.  
Die Leitlinie gilt für zu Mastzwecken gehaltene 
Rinder ab dem 7. Lebensmonat und Mutterkü-
hen sowie abgemolkene Milchkühe, welche 
zur Mast gehalten werden.  
 

Exkurs: Für Mastrinder bis zum 6. Lebensmonat 
gilt die Tierschutznutztierhaltungsverordnung 
und die Ausführungshinweise zur Kälberhaltung. 
 

Die Leitlinie enthält Mindestanforderungen an 
die Stallhaltung von Mutterkühen und Mastrin-
dern zur Erfüllung des § 2 Tierschutzgesetz in 
Alt-, Neu- oder Umbauten und gibt darüber hin-
aus Empfehlungen, welche über die rechtlichen 
Mindestanforderungen hinausgehen. 
Sie soll als Unterstützung bei der Planung von 
Neu- und Umbauten sowie bei der Beurteilung 
von bestehenden Mastrinder- und Mutterkuhhal-
tungen dienen.  
Ställe, welche bereits vor der Veröffentlichung 
bestehen, werden in der Leitlinie als Altbau defi-
niert. Als Neubau zählen neugebaute Ställe oder 
Gebäude/Gebäudeteile, welche bisher nicht für 
die Rinderhaltung genutzt wurden. 
Beispielsweise werden für Rinder eine weiche 
oder elastisch verformbare Liegefläche benö-
tigt. In Altbauten gibt es für die Liegefläche eine 

Übergangsfrist von 15 Jahren. Des Weiteren be-
nötigen in Neu-/Umbauten Mastrinder in der 
Endmast ein Mindestplatzangebot von mind. 
3,5 m2.  
Im Altbau benötigen die Mastrinder ab April 2023 
für den nächsten Mastdurchgang mind. 2,7 m2. 
Nach 5 Jahren werden mind. 3 m2 benötigt und 
nach 13 Jahren mind. 3,5 m2.  
In jeder Bucht muss den Rindern Zugang zu 
mind. 2 Tränken zur Verfügung stehen. Bei fünf 
Tieren oder weniger ist eine Tränke ausrei-
chend.  
Bei rationierter Fütterung ist ein Tier-Fressplatz-
Verhältnis von 1:1 erforderlich. Bei einer ad-libi-
tum-Fütterung kann unter besonders günstigen 
Voraussetzungen das Tier-Fressplatz-Verhältnis 
auf bis zu 2:1 bei Neubauten und auf bis zu 2,5:1 
bei Altbauten erweitert werden.  
Desweitere ist eine Krankenbucht vorzusehen. 
Die Leitlinie konkretisiert nicht nur die allgemei-
nen Anforderungen zu den Haltungssystemen, 
sondern gibt auch Informationen u.a. zur Tier-
kontrolle, Gesundheitsvorsorge, Futter- und 
Wasserversorgung und Stallklima.  
 
Nähere Details können Sie in der Leitlinie selbst 
nachlesen. Diese finden Sie auf folgender Inter-
netseite kostenlos zum Downloaden:  
https://www.bestellen.bay-
ern.de/application/applstar-
ter?APPL=eshop&DIR=eshop&AC-

TIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNO-
DENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AA
RTxNODENR:347802,USERxBO-
DYURL:artdtl.htm,KATA-
LOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X 
 

Angela Dunst,  
AELF Abensberg-Landshut

https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:312002,AARTxNR:stmuv_tier_0002,AARTxNODENR:347802,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X
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Beschäftigungsmaterialien für Kälber                                                                                        
 

Durch die Rationalisierung in der Tierhaltung können wichtige Bedürfnisse der Tiere in der Haltungsum-
welt nicht berücksichtig werden. Dadurch kann es zu Verhaltensstörungen wie zum Beispiel gegensei-
tiges Besaugen und exzessives Belecken von Gegenständen kommen.  
Um dies in der Stallhaltung zu vermeiden, sollten die Tiere im Bereich des Aktivitätsverhaltens beson-
ders gefordert werden. Dazu gehört sowohl die Nahrungsaufnahme als auch das Erkundungs-, Spiel- 
und Komfortverhalten.  
Das Spiel- und Erkundungsverhalten sind eng aneinandergebunden. So muss das Spielzeug zuerst 
erkundet werden, dass keine Gefahr von diesem ausgeht und anschließend kann mit diesem gespielt 
werden. Beim Spiel unterscheidet man zwischen dem solitären und sozialen Spiel. Unter dem solitären 
Spiel versteht man das Spiel eines Kalbes allein in Form von Laufspielen (z. B. Buckeln, Springen) und 
Objektspiel (z.B. Hornspiel, Stoßen). Beim sozialen Spiel beschäftigen sich mindestens zwei Kälber 
miteinander in Form des Laufspiels, Objektspiels oder Aufspringen und Scheinkämpfen.  
Auch das Komfort- und Spielverhalten beeinflussen sich gegenseitig, was vor allem bei beweglichen 
Bürsten deutlich wird. So können sich die Tiere beispielsweise erst an der Bürste scheuern und an-
schließend spielerisches Hornen zeigen.  
Die verschiedenen Verhaltensweisen können durch Beschäftigungsmaterialen angeregt werden. Hier-
bei unterscheidet man zwischen organischen und anorganischen Materialien und Kombimaterial. Die 
folgende Tabelle gibt einen Überblick über verschiedene Beschäftigungsmaterialien. 

 
Die organischen Beschäftigungsmaterialien punkten in der Veränderbarkeit, der langfristigen Attraktivi-
tät und den geringen Kosten. Nachteilig ist der teils hohe Arbeitsaufwand. Außerdem muss auf die Qua-
lität des Materials geachtet werden, so dürfen schimmeliges oder feuchtes Material nicht verwendet 
werden.  
Im Bereich der Kombimaterialien liegt der Schwerpunkt bei mit Raufutter befüllten Gegenständen. Hier-
bei kann man zwischen Raufutterspendern, Heunetzen und Heubällen unterscheiden. Die Befüllung des 
Heuballes ist aufgrund seiner kleinen Öffnung mühsam. Außerdem sollte der Ball schwingend angebo-
ten werden, um die Verschmutzung durch Bodenkontakt zu verhindern. Futternetze lassen sich leichter 
befüllen als die Heubälle, haben ihren Nachteil aber in den höheren Futterverlusten in Abhängigkeit der 
Maschenweite. Außerdem können sich die Tiere mit Halsbändern und Ohrmarken in diesen verfangen. 

Arbeits

wirtschaft Haltbarkeit Hygiene

Veränder

barkeit

langfristige 

Attraktivität

Anschaffungs

kosten

laufende 

Kosten*

Stroh - - + ++ ++ - mittel

Nadelholzbäume oder -zweige + + + ++ ++ - gering

Laubholzäste oder -zweige - - + ++ ++ - gering

Naturfaserseile + + - + + gering -

Schwingender Raufutterspender - ++ ++ ++ ++ mittel mittel

Heunetz - - ++ ++ ++ gering mittel

Heuball - + - ++ ++ mittel gering

Edelstahlketten mit Holzspielzeug + + + + + gering gering

Kunststoffseile + + ++ + + gering -

Edelstahlketten ++ ++ ++ - - gering -

Edelstahlketten mit Vollgummispielzeug ++ + ++ + + gering -

Gummibälle + - - + - mittel -

Scheuermöglichkeit ++ ++ ++ - + mittel -

Kälberbürsten elektrisch + + + + ++ hoch mittel

Kälberbürsten mechanisch + + + - + mittel gering

Legende: weniger gut gut sehr gut
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Das Befüllen eines Raufutterspenders geht dagegen sehr schnell. Dieser kann auch selbst gebaut wer-
den. 
Anorganische Beschäftigungsmaterialien haben ihren Vorteil vor allem in Haltungsformen mit Spalten-
böden, da es hier zu keiner Verstopfung durch organisches Material kommen kann. Vollgummispielzeug 
kann durch das Nuckeln an diesem das Saugbedürfnis der Kälber befriedigen und hat vor allem in der 
Zeit rund um das Absetzen hohe Attraktivität. Frei schwingende Bürsten können sowohl das Komfort-
verhalten durch die Fellpflege als auch Spielverhalten durch das Objektspiel befriedigen.  
Schlussendlich muss jeder Betrieb für sich entscheiden, welche Beschäftigungsmaterialien in Frage 
kommen. Dabei ist unter anderem der personelle Mehraufwand als auch die stallbaulichen Gegeben-
heiten zu berücksichtigen. Weitere Informationen zu Beschäftigungsmaterialien finden Sie unter: 
https://www.ble-medienservice.de/0356/beschaeftigungsmaterial-fuer-kaelber-ein-ueberblick-ueber-un-
terschiedliche-beschaeftigungsmoeglichkeiten-im-praxiseinsatz?c=21 
  
Quelle: Schnecker, L., Plesch, G., Mergner, L. (2021): Beschäftigungsmaterial für Kälber – Ein Überblick über unterschiedliche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im Praxiseinsat 
 

Angela Dunst,  
AELF Abensberg-Landshut 

 
 
 

Überblick über die Neuerungen des Tierarzneimittelgesetzt (TAMG)                                   

 

Ablauf des nationalen Antibiotikaminimierungskonzept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierärztinnen & Tierärzte: 
Gesetzliche Verpflichtung zur halbjähr-

lichen Meldung von jeder Verschrei-
bung, Anwendung oder Abgabe von 

antibiotisch wirksamen Arzneimitteln in 
die HIT-Datenbank. 

Tierhalterinnen & Tierhalter: 
Halbjährliche Meldung des Tierbestandes 
und Bestandsänderungen in der HIT-Da-

tenbank. 
Jeweils bis zum 14.07. und 14.01. eines 

Jahres. 

Halbjährliche Berechnung der betrieblichen Therapiehäufigkeiten für jeden Betrieb 
und jede Nutzungsart. 

Jährliche Ermittlung der bundesweiten Kennzahlen 1 und 2. 
Veröffentlichung auf der Homepage des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (BVL). 
Aufgaben Tierhalterinnen/Tierhalter: 

• Abgleich Kennzahlen und betriebliche Therapiehäufigkeit (gültig ab 2024) 

• Maßnahmen zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes bei Überschreiten der 

Kennzahlen (gültig ab 2024) 
Kennzahl 1: Gemeinsam mit Tierarzt Gründe für Überschreitung ermitteln 
und prüfen, wie künftig der Antibiotikaeinsatz verringert werden kann. 
Kennzahl 2: Erstellung schriftlicher Maßnahmenplan. 

https://www.ble-medienservice.de/0356/beschaeftigungsmaterial-fuer-kaelber-ein-ueberblick-ueber-unterschiedliche-beschaeftigungsmoeglichkeiten-im-praxiseinsatz?c=21
https://www.ble-medienservice.de/0356/beschaeftigungsmaterial-fuer-kaelber-ein-ueberblick-ueber-unterschiedliche-beschaeftigungsmoeglichkeiten-im-praxiseinsatz?c=21
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Aktuell wird die HIT-Datenbank noch angepasst. Daher heben Sie alle wichtigen Daten, wie Be-

stand, Zu- und Abgänge sorgfältig auf, damit Sie diese bis spätestens 14.07.2023 in die Datenbank 

übertragen können. 

Die wichtigsten Fristen im Überblick 

Ab 2023 Halbjahr I Halbjahr II 

Tierbewegungsmeldungen 14.07 14.01 

Mitteilung der betrieblichen Therapiehäu-

figkeit durch die Veterinärbehörde 
01.08 01.02 

Jährliche Bekanntgabe der Kennzahlen 
15.02. 

(Gültigkeit 1 Jahr) 

Abgleich Therapiehäufigkeit mit Kennzah-

len; Dokumentation 
01.09. 01.03 

Übermittlung Maßnahmenplan an die Ve-

terinärbehörde 
01.10. 01.04 

 

Bereich Rinderhaltung 

Meldepflichtige Nutzungsarten: 

Tierhaltungsbetriebe sind nur meldepflichtig, die bezogen auf folgende Nutzungsarten im Erfassungs-

halbjahr durchschnittlich mehr als die jeweils angegebene Tierzahl gehalten haben: 

 

Bestandsuntergrenze Nutzungsart 

25 
Nicht auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber ab der 

Einstallung bis zu einem Alter von 12 Monaten 

25 Milchrinder ab der ersten Abkalbung 

 
Halten Sie in im ersten Erfassungshalbjahr durchschnittlich mehr als 25 „Milchrinder ab der ersten Ab-
kalbung“ oder im Bereich der Kälberhaltung im durchschnittlich mehr als 25 „nicht auf dem Tierhaltungs-
betrieb geborene Kälber ab der Einstallung bis zu einem Alter von 12 Monaten“ dann fallen Sie unter 
das gesetzliche Antibiotikaminimierungskonzept. Dazu melden Sie ihre Nutzungsart in der HIT-Daten-
bank an. 
 

Rinder, wie z.B. Mastrinder, die keiner der genannten Nutzungsart sich zuordnen las-
sen, fallen nicht unter das Antibiotikaminimierungskonzept. 
 
Weitere Informationen zu den Eingaben in die HIT-Datenbank sowie einen Tierzahlrech-
ner finden Sie unter: www.antibiotika-tierhaltung.bayern.de.  
 
Quelle: Bayerische Landesanstalt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

Angela Dunst,  
AELF Abensberg-Landshut 

http://www.antibiotika-tierhaltung.bayern.de/
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Früher Schnitt zahlt sich aus!                                                                                                      
 

Gerade in Zeiten hoher Produktionskosten (Die-
sel, Dünger, Kraftfutter) stellt sich besonders 
beim 1. Schnitt die Frage: Wann rentiert sich 
das Mähen? Aus Sicht vom Ertrag her gibt es 
die „alte“ Faustregel: Ab ca. 2 kg Frischmas-
seertrag / m² (entspricht rund 30 dt TM / ha) gilt 
der Schnitt als mähwürdig. Wie sieht es aus 
wirtschaftlicher Sicht aus? Dazu wurde mit den 
Daten des Aufwuchsmonitorings (2022, Stand-
ort Rottal I) folgende Kalkulation durchgeführt: 
Es wurden die Kosten der Grassilage am jewei-
ligen Probenahmetag mittels LfL DB Rechner 
ermittelt. Es wurden die Diesel und Düngerkos-
ten Stand April 2022 verwendet! Dann wurde 
eine Milchviehration aus Mais und Grassilage 
(1:1) kalkuliert diese wurde mit Kraftfutter so er-
gänzt, dass sie für rund 30 kg Milch reicht. Bei 

der Maissilage wurde eine  Maissilage 2021 
und beim Gras die Inhaltsstoffe vom jeweiligen 
Probenahmetag verwendet. Der Verlauf der 
Kosten wurde in Abbildung dargestellt. 

Abbildung: Rationskosten in Abhängigkeit vom 
Schnittzeitpunkt 

 

 
 

Aufgrund dieser Datenbasis wäre es letztes 
Jahr am „günstigsten“ gewesen, wenn bereits 
am 19.04. 2022 siliert worden wäre! Der Ertrag 
lag damals bei rund 25 dt. TM / ha! Zu diesem 
Zeitpunkt dachte kaum einer daran zu mähen! 
Ab diesem Zeitpunkt stiegen die kalkulatori-
schen Rationskosten von 14 auf gut 17 ct / kg 
Milch an. Sicher 3 ct mögen wenig erscheinen, 
aber bei 30 kg Milch / Tag und 50 Kühen 

kommen am Tag gut 45 € geringere Futterkos-
ten zusammen. Kalkuliert man mit einem Anteil 
vom 1. Schnitt von rund 25 % kommen rund 
4.100 € zusammen! Sicher im Nachgang immer 
leicht zu sagen! Aber trotz hoher Produktions-
kosten zeigte sich, ein früher Schnitt rechnet 
sich! 
 

Florian Scharf, 
AELF Abensberg-Landshut 

 
 

Am häufigsten in Deutschland eingesetzte 
Besamungsbullen 2021/22                                     
 

In der nachfolgenden Tabelle sind die 15 Besa-
mungsbullen der Rasse Fleckvieh aufgeführt, 
die 2021/22 in Deutschland am häufigsten ein-
gesetzt wurden. Mit großem Abstand nimmt der 
Nachkommen geprüfte Bulle Hokuspokus die 
Spitzenstellung in diesem Jahr ein. Grund dafür 
ist seine herausragende Exterieurvererbung, 
die Kalbinneneignung und sein hoher Gesamt-
zuchtwert. Neben Hokuspokus sind in der Auf-
listung nur noch die Bullen Sehrgut und Manolo 
Pp* Nachkommen geprüft. Alle weiteren Bullen 
waren im letzten Jahr noch Genomische Jung-
vererber.  
Die Aufstellung der Bullen zeigt auch die Be-
deutung der Hornloszucht bei der Rasse Fleck-
vieh. Zwei Drittel der Bullen sind genetisch 
hornlos, ein Drittel sogar in reinerbiger Form. 
Mit Waka Waka PP* stammt ein reinerbig horn-
loser Bulle aus Niederbayern. Züchter ist der 
Betrieb Glaser Franz in Grainet, Landkreis 
Freyung-Grafenau. Neben seiner 100-prozenti-
gen Hornlosvererbung war Waka Waka PP* 
auch wegen seiner Kalbinneneignung und der 
starken Eutervererbung mit der Tendenz zu län-
geren Strichen sehr beliebt.  
 

Am häufigsten eingesetzte Fleckvieh-Besa-
mungsbullen 2021/22 in Deutschland 
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Quellen: vit Verden, LfL Grub, BRS-Mitgliederorganisationen 
 

Josef Tischer, 
AELF Abensberg-Landshut 

 
Bundesprogramm „Umbau der Tierhaltung“ 
in der Schweinehaltung – in Vorbereitung       
 

Angedacht sind sowohl eine Investitionsförde-
rung für den Stallbau, als auch eine Förderung 
der laufenden Mehrkosten im Betrieb. 
Die Investitionsförderung soll mit einem Förder-
satz von bis 50 % für maximal 1,2 Mio. Euro 
förderfähigem Investitionsvolumen ausgestattet 
werden. Dies entspricht einem maximalen Zu-
schuss von 600.000 €. Gefördert werden sollen 
nur Stallungen, die den Anforderungen einer 
ökologischen Schweinehaltung oder Außenkli-
mastallungen mit differenzierten Anforderungen 
entsprechen, also höher als die Haltungsform 
LEH 2. 
Als Fördersatz für die laufenden Mehrkosten im 
Betrieb sind bis zu 65 % vorgesehen. Diese 
Förderung soll für max. 3.000 Mastschweine 
bzw. 200 Sauen gewährt werden. Die Tierbe-
satzdichte soll nicht mehr als 2,0 GV / ha LF 
betragen dürfen. 
Ferkel oder Mastschweine mit kupierten 
Schwänzen sollen im Betrieb nicht gehalten 
werden dürfen (Ausnahme: Einzeltiere bei tier-
ärztlicher Indikation). Ein intakter unkupierter 
Ringelschwanz muss bei mind. 80 % der Tiere 
jeder Haltungseinheit (Abteil bzw. Stall) vorhan-
den sein bis die Ferkel bzw. die Mastschweine 
den Betrieb verlassen. Voraussetzung für die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszahlung ist eine Betriebsanerkennung (Ein-
haltung der Bedingungen) und die Teilnahme 
an einem Kontrollsystem. 
Diese Informationen erheben noch keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und Richtig-
keit. 

 
Franz Murr, 

AELF Abensberg-Landshut 
 

Abteilung Prüfungen und Kontrollen – 
L3 
Leitung: LD Franz Erhard  
Tel: 09951 693-3803 
 
Sachgebiet L3.3 – Fachrechtskontrollen 
Leitung: LD Hans-Ottmar Maidl 
Tel: 09951 693-5110 
 
Vor Ort Kontrollen – Neuerungen im Jahr 
2023                                                                    
Cross Compliance hat mit der GAP-Reform ei-
nen neuen Namen bekommen. Man spricht nun 
von der Konditionalität (Kon). Vieles hat nur ei-
nen anderen Namen bekommen, einiges ist je-
doch auch neu. Bayern muss jedes Jahr in 1 % 
der Betriebe, die einen Mehrfachantrag stellen, 
eine Vor-Ort-Kontrolle (VOK) der Kon durchfüh-
ren. Diese ist nach wie vor in einen grünen und 
einen weißen Bereich aufgeteilt.  



 

 
 

S e i t e  | 35 

Die Abteilung L3 Prüfungen und Kontrollen des 
AELF Landau a.d.Isar-Pfarrkirchen ist in ganz 
Niederbayern für die VOK des grünen Bereichs 
zuständig. 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags 
waren noch nicht alle Kon-Regelungen in der 
Bund-Länderarbeitsgruppe endgültig abge-
stimmt. Deshalb ist auch die Kon-Broschüre 
(vormals CC-Broschüre) noch nicht veröffent-
licht. Dies wird in Bayern erst geschehen, so-
bald in einigen Wochen die Bayerische Erosi-
onsschutzverordnung neu gefasst worden ist. 
Daher stehen die folgenden Ausführungen noch 
unter dem Vorbehalt späterer Änderungen. 
Weitere Informationen finden sich auf der 
Homepage des StMELF unter 
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/agrar-
politik/gap-ab-2023-was-kommt-auf-die-land-
wirte-zu-7992/index.html 
 
Die Kon gliedert sich in 11 Grundanforderungen 
an die Betriebsführung (GAB) und neun Stan-
dards zum Erhalt des guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustands der Flächen 
(GLÖZ1 bis 9). 
 
Die Vorschriften zur Tierkennzeichnung und zur 
Viehverkehrsverordnung sind mit Ausnahme für 
die Antragsteller auf Mutterkuh, Mutterschaf- 
und Ziegenpämie seit diesem Jahr nicht mehr 
relevant für die Kon-Kontrolle. Dies wird sicher 
zu einer Reduzierung der Beanstandungsquote 
im weißen Bereich führen.  
 
Im grünen Bereich werden vermutlich wieder 
bei der Kontrolle der Dünge- und Anlagenver-
ordnung (nun als GAB 2 benannt) die meisten 
Beanstandungen festgestellt werden. Näheres 
dazu steht im Beitrag von Herrn Maidl. 
 
In der GAB 8 wird die nachhaltige Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln überprüft. In 
den letzten Jahren wurden in diesem Bereich 
nur die Aufzeichnungen zu den Pflanzen-
schutzmaßnahmen des Vorjahres kontrolliert. 
Seit diesem Jahr sind auch wieder die Sach-
kunde des Anwenders, die gültige 

Prüfplakette auf den eingesetzten Geräten und 
die Entsorgungspflicht von Pflanzenschutz-
mitteln, deren Zulassung und Aufbrauchfrist ab-
gelaufen ist, Kontrollinhalt. 
 
Neu ab diesem Jahr ist GAB 1, die Kontrolle 
der Wasserrahmenrichtlinie. In GAB 1 wird 
u.a. die Einhaltung der Mindestabstände bei 
der Phosphordüngung an Gewässern kon-
trolliert. Die Mindestabstände sind abhängig 
von der Hangneigung am Gewässer. Auf „gel-
ben“ Flächen gelten zudem erhöhte Abstände. 
Ein weiterer Kontrollpunkt in GAB 1 ist die Ein-
haltung des §38a Wasserhaushaltsgesetz. 
Darin ist vorgeschrieben, dass auf Flächen, die 
an ein Gewässer angrenzen und die innerhalb 
des 20-Meter-Bereiches zur Böschungsober-
kante (BÖK) eine Hangneigung von ≥ 5 % 
aufweisen, ein ganzjährig begrünter, 5 m 
breiter Pufferstreifen angelegt sein muss. 
Dies ist bereits seit dem Herbst 2020 ein Kon-
trollinhalt. Um dem Landwirt Hilfestellung und 
Rechtssicherheit zu geben, wurde seit diesem 
Jahr in iBALIS ein Werkzeug eingerichtet, mit 
dem die durchschnittliche Hangneigung des 
Feldstückes im 20 bzw. 30 m-Bereich zur Bö-
schungsoberkante ermittelt werden kann. De-
taillierte Informationen hierzu finden sich im 
Merkblatt zu den Gewässerrandstreifen in den 
MFA-Unterlagen 2023. 
 
Beim Gewässerabstand sind zusätzlich die 
neuen Vorgaben des GLÖZ 4 Schaffung von 
Pufferstreifen entlang von Wasserläufen zu 
beachten: Pflanzenschutzmittel, Biozid-Pro-
dukte und Düngemittel dürfen auf landwirt-
schaftlichen Flächen, die an Gewässer angren-
zen, innerhalb eines Abstands von 3 Metern, 
gemessen ab der Böschungsoberkante, nicht 
angewendet werden. Bei Gewässern ohne 
ausgeprägte Böschungsoberkante wird der Ab-
stand ab der Linie des Mittelwasserstandes ge-
messen. Die Gewässerdefinition ist diejenige 
nach §38a WHG. Der GLÖZ 4 gilt für alle land-
wirtschaftlich genutzten Flächen, unabhängig 
von der Hangneigung (auch für ebene Flä-
chen). Der 3m-Pufferstreifen muss jedoch nicht 
dauerhaft begrünt sein. 

https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/agrarpolitik/gap-ab-2023-was-kommt-auf-die-landwirte-zu-7992/index.html
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/agrarpolitik/gap-ab-2023-was-kommt-auf-die-landwirte-zu-7992/index.html
https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/agrarpolitik/gap-ab-2023-was-kommt-auf-die-landwirte-zu-7992/index.html
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Hier ein Beispiel: 
Eine Ackerfläche grenzt an ein Gewässer an. 
Im Bereich von 20 m ab Böschungsoberkante 
beträgt die durchschnittliche Hangneigung we-
niger als 5%. Daher muss sich nicht unbedingt 
ab Böschungsoberkante ein 5 m breiter, dauer-
haft begrünter Pufferstreifen befinden, jedoch 
gibt der GLÖZ 4 vor, dass innerhalb eines Ab-
stands von 3m zur Böschungsoberkante 
keine Dünge- und Pflanzenschutzmittel aus-
gebracht werden dürfen.  
Wenn mit einen Schleppschuhverteiler Gülle 
am Gewässer ausgebracht wird, schreibt die 
Düngeverordnung auf Flächen mit weniger als 
5 % Hangneigung zwar nur einen Mindestab-
stand von 1 m zur BÖK vor. GLÖZ 4 fordert je-
doch 3 m Mindestabstand.  
 
Mit der Kon werden auch die Kürzungsmecha-
nismen im Falle von Verstößen angepasst. 
Werden nun in o.g. Beispiel bei der Flächen-
kontrolle Güllestreifen im Bereich von 0 – 1m 
ab BÖK festgestellt, liegt ein Verstoß gegen 
GAB 1 (Phosphatdüngung) und GAB 2 (N-Dün-
gung) vor. Beide Verstöße werden i.d.R. als 
fahrlässig mit 3% Kürzung bewertet und ad-
diert. Es kommt jedoch zu keiner 6%igen Kür-
zung, da mehrere fahrlässige Verstöße in ei-
nem Jahr bei 5% gekappt werden. Auf die Er-
fassung eines GLÖZ 4 Verstoßes wird in die-
sem Fall verzichtet („GAB schlägt GLÖZ“). 
Wird dieser Tatbestand innerhalb von drei auf-
einanderfolgenden Jahren nochmals festge-
stellt, liegen fahrlässige Wiederholungsverstöße 
vor, die mit je 10% Kürzung zu bewerten sind. 
In der Summe ergibt sich folglich ein Kürzungs-
satz von 20 % im Jahr der Wiederholungsver-
stöße. 
 
Werden die Güllestreifen in unserem Beispiel 
jedoch lediglich im Bereich von 1-3 m ab BÖK 
vorgefunden, so liegt nur ein fahrlässiger Ver-
stoß gegen GLÖZ 4 vor, der i.d.R. mit 3% Kür-
zung bewertet wird. 
 
GLÖZ 5 Verringerung des Risikos der Bo-
denschädigung und -erosion enthält die Re-
gelungen der Bayerischen 

Erosionsschutzverordnung. Bis zur Ernte 2023 
gilt diese noch in der derzeitigen Fassung. In 
den nächsten Wochen wird sie jedoch ange-
passt und gilt ab der darauffolgenden Vorberei-
tung und Aussaat der Kulturen und Zwischen-
früchte auf den betroffenen Flächen. Bei der 
Einstufung der Flächen in die Klassen der Was-
sererosionsgefährdung wird ab 2023 der R Fak-
tor für Regenerosivität berücksichtigt. Die in 
Bayern von der Gefährdungseinstufung be-
troffene Fläche wird dabei mehr als verdoppelt. 
Es kann daher vorkommen, dass ein Feldstück, 
das bisher noch in CCWasser 0 eingestuft ist, ab 
Sommer 2023 zu KWasser 2 wird. Die vorge-
schriebenen Erosionsschutzmaßnahmen sollen 
aber für die jeweiligen Gefährdungsstufen na-
hezu unverändert bleiben. 
 
GLÖZ 6 Mindestbodenbedeckung regelt u.a. 
die sog. Schutzperiode auf Stilllegungsflä-
chen neu: im Zeitraum vom 1. April bis zum 15. 
August ist das Mähen oder Zerkleinern des Auf-
wuchses auf brachliegendem oder stillgelegtem 
Acker und Dauergrünland verboten. Achtung: 
die Schutzperiode ist seit diesem Jahr um 6 
Wochen auf den 15. August verlängert! 
 
Der GLÖZ 8 beinhaltet Regelungen zur 
Ackerbrache. Stilllegungsflächen, die für den 
MFA 2024 vorgesehen sind, sind bereits unmit-
telbar nach der Ernte der Hauptkultur 2023 der 
Selbstbegrünung zu überlassen oder durch 
Aussaat zu begrünen. Dies darf keine Reinsaat 
einer landwirtschaftlichen Kulturpflanze (= Sa-
men nur einer Spezies) sein. 
Die Bodenbearbeitung und der Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind unter-
sagt. Eine Bodenbearbeitung ist nur zulässig, 
soweit dadurch die Verpflichtung zur Begrü-
nung der Bracheflächen durch Aussaat (unmit-
telbar nach Ernte) erfüllt wird. 
 
Flächenmonitoringsystem (FMS) 
 
Im vergangenen Jahr wurde das FMS einge-
führt, das mit der neuen GAP europaweit ver-
pflichtend ist. 
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Die Kulturartenerkennung, die landwirtschaftli-
che Tätigkeit auf Grünlandflächen mit Schnitt-
nutzung und die Mindesttätigkeit auf Acker- und 
Grünlandflächen wurden mittels regelmäßiger 
Beobachtung der Flächen durch Sentinel-
Satellitenaufnahmen überprüft. Ab 2023 soll 
auch die Schaffung von dauerhaft nicht förder-
fähigen Flächen (Stallbau, Straßen-/Wegebau, 
Kiesgruben, …) in das FMS einbezogen wer-
den. Ab diesem Jahr können die Antragsteller 
aktiv bei der Aufklärung von Unstimmigkeiten 
mitwirken.  
Zur Kommunikation zwischen Landwirt und Ver-
waltung wird in Bayern die App „FAL-BY“ ein-
geführt. Gelbe und rote Ampeln werden über 
FAL-BY dem Antragsteller übermittelt. Der 
Landwirt kann weiterhin im Anschluss bis 
zum 30.09.2023 seinen Antrag korrigieren, 
um Sanktionen zu vermeiden. Kontrollbesu-
che können dadurch entfallen.  
 
Die gelben und roten Ampeln aus der Kulturar-
tenerkennung werden sukzessive ab dem 
15.06. an die Landwirte übermittelt. Gelbe und 
rote Ampeln aus der Mindesttätigkeit (MTT) 
kommen nach dem 15.10. Der Landwirt kann 
reagieren, die MTT durchführen und mittels ge-
oreferenzierter, aussagekräftiger Fotos, die 
über FAL-BY nach iBALIS hochgeladen wer-
den, dokumentieren. Reagiert der Landwirt 
nicht auf die Aufgabe aus FAL-BY, riskiert er 
eine verspätete Auszahlung aller Maßnahmen 
des Betriebes, die von der unterlassenen MTT 
betroffen sind. 
 
Erste Förderbedingungen werden ausschließ-
lich über georeferenzierte Fotos, die alle be-
troffenen Antragsteller über FAL-BY nach i-
BALIS hochladen, überprüft. Dabei handelt es 
sich um folgende AUKM: 

• K14 Insektenschonende Mahd 

• K20 Mahd von Steilhangwiesen 

• Q08 Verwendung eines Messer-
mähwerks 

• Q09 Verwendung von Spezialmaschinen 
zur Mahd 

• Q10 Verwendung von Motormähern 
 

Weitere Informationen zum FMS finden sich auf 
der StMELF Homepage http://www.stmelf.bay-
ern.de/fms 
Das StMELF hat auch ein Erklärvideo erstellt, 
das unter https://youtu.be/Xo5HVlV6QoM abge-
rufen werden kann.  
 
Nicht alle Förderauflagen können über das 
FMS überprüft werden. Daher wählt das 
StMELF nach Risikokriterien zusätzlich 3% der 
Antragsteller für eine physische Vor-Ort-Kon-
trolle (pVOK) aus. In diesen Betrieben bzw. auf 
deren Flächen werden die nicht durch das FMS 
kontrollierbaren Auflagen kontrolliert. Dazu zäh-
len auch die mit der neuen GAP eingeführten 
Tierprämien 
 

Franz Erhard, 
Dienstort Passau 

 
 
Erfahrungen und Hinweise zu den Fach-
rechtskontrollen in Niederbayern                    
(Ergebnisse 2022 und Ausblick 2023) 
 
Kontrolliert werden hinsichtlich Düngeverord-
nung, Wirtschaftsdüngerverbringungsverord-
nung und Stoffstrombilanzverordnung landwirt-
schaftliche Betriebe, Biogasanlagen und ge-
werbliche Tierhalter. Bei der Kontrolle des 
Pflanzenschutzrechts werden neben landwirt-
schaftlichen Anwendern auch Betreiber von öf-
fentlichen Anlagen (Sportplätze, Golfplätze, 
etc.) und Privatpersonen einbezogen. Ein wei-
terer Kontrollbereich sind die Verkehrs- und Be-
triebskontrollen in Handelsbetrieben. Hier wird 
vom Landhandel bis zu den Baumärkten der 
Saatgut-, Düngemittel- und Pflanzenschutzmit-
telverkehr kontrolliert. 
 
Im Jahr 2022 wurden in den genannten Berei-
chen 562 Kontrollen durchgeführt, davon 187 
im Bereich Düngerecht, 178 im Pflanzenschutz-
anwendungsbereich und 197 Verkehrs- und Be-
triebskontrollen. 
 
Im Bereich Verkehrs- und Betriebskontrollen 
wurden 53 Düngemittelverkehrskontrollen, 62 
Pflanzenschutzmittelverkehrskontrollen und 82 
Saatgutverkehrskontrollen (davon 7 bei 

http://www.stmelf.bayern.de/fms
http://www.stmelf.bayern.de/fms
https://youtu.be/Xo5HVlV6QoM
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Gemüsesaatgut) durchgeführt. Neben Kenn-
zeichnung, Lagerung und Prüfung auf Handels-
fähigkeit (z.B. Zulassung bei Pflanzenschutz-
mittel) wird in diesem Rahmen auch die Sach-
kunde des zuständigen Personals geprüft. Bei 
den Kontrollen in diesem Bereich ergaben sich 
für 2022 bei Düngemittel 2 (4%) und bei Pflan-
zenschutz 9 (13%) Beanstandungen. Bei Saat-
gut wurde 2022 kein Verstoß festgestellt. Über 
alle Kontrollen bayernweit liegt die Beanstan-
dungsquote in der Verkehrskontrolle bei 9%.  
 
Auch für 2023 sind wieder Kontrollen in ähnli-
chem Umfang geplant. Die Anzahl wird von Sei-
ten der Landesanstalt für Landwirtschaft so vor-
gegeben, dass in einem Turnus von 3-5 Jahren 
alle Handelsbetriebe im Dienstgebiet einer Kon-
trolle unterzogen werden. 
 
Im Pflanzenschutzanwendungsbereich legt 
die Landesanstalt für Landwirtschaft Mindest-
kontrollzahlen in den unterschiedlichen Kontroll-
bereichen fest. Die Auswahl der Betriebe für die 
Betriebskontrollen wird dabei zentral vorgege-
ben, die Auswahl der Kontrollen bei oder nach 
der Anwendung wird vor Ort per Zufallsauswahl 
durchgeführt. 2022 wurden dabei 28 Kontrollen 
bei der Saat (alle mit Probenahme Saatgut), 42 
Kontrollen bei der Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln (davon bei 6 Kontrollen mit Fass-
probe) und 83 Kontrollen nach der Anwendung 
(76 davon mit Blatt oder Bodenprobe) durchge-
führt. Daneben wurden 25 reine Betriebskon-
trollen durchgeführt. 
In den Betriebskontrollen und in den Kontrollen 
nach der Anwendung beinhaltet sind auch die 
landwirtschaftlichen Betriebe, die aufgrund ei-
ner Anzeige einer Kontrolle unterzogen wurden. 
2022 sind 33 Anzeigen (davon 6 gegen Privat-
personen) im Pflanzenschutzbereich aufgelau-
fen. Bei 5 Anzeigen war keine dem Pflanzen-
schutzbereich zuzuordnende Beanstandung 
festzustellen. Bei 5 Anzeigen war eine Anwen-
dung nicht feststellbar oder der Ausbringer nicht 
zu ermitteln. Bei 9 Anzeigen stehen derzeit die 
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen noch 
aus. Bei den verbleibenden 14 Anzeigen erga-
ben sich bisher 4 zu ahndende Verstöße. 
 
Auch für 2023 ist ein ähnlicher Prüfumfang ge-
plant. Große Schwerpunktverschiebungen 

durch die Landesanstalt für Landwirtschaft sind 
dabei nicht geplant. Eine stärkere Akzentuie-
rung in Richtung Kontrolle von Abstandsaufla-
gen zu Oberflächengewässern und den Hang-
auflagen ist jedoch vorgesehen. 
 
 
Den größten Kontrollbereich hinsichtlich des Ar-
beitsanfalls stellt der Düngebereich dar. Eine 
Kontrolle in diesem Bereich bedingt in vielen 
Fällen eine gesamtbetriebliche Kontrolle von 
Düngeverordnung, Wirtschaftsverbringungsver-
ordnung und Stoffstrombilanzverordnung, bei 
der auch die Nährstoffströme zu betroffenen 
Partnern kontrolliert werden. Die Kombinations-
möglichkeiten aus Biogasanlagen, gewerbli-
chen Tierhalter oder anderen landwirtschaftli-
chen Betrieben, die vom Kontrollbetrieb Nähr-
stoffe aufnehmen oder an ihn abgeben sind hier 
sehr vielfältig, was eine Kontrolle sehr zeitauf-
wendig macht. 
 
Ausgewählt werden jährlich von der Landesan-
stalt für Landwirtschaft Kontrollbetriebe mit 
wechselnden Kontrollschwerpunkten. 102 Kon-
trollen wurden 2022 aufgrund dieser Risikoaus-
wahl geprüft. Aus diesen Kontrollen ergab sich 
die Kontrolle von weiteren 54 Betrieben, die mit 
den Risikobetrieben als Aufnehmer- oder Abge-
ber von Nährstoffen in Verbindung stehen. Da-
neben gingen 28 Anzeigen im Düngebereich 
bei uns ein. 
Insgesamt über alle Kontrollen wurden in 26 
Fällen Beanstandungen festgestellt. Ein 
Schwerpunkt ist hier eindeutig bei den fehlen-
den oder unvollständigen Unterlagen (Dünge-
bedarfsermittlung, Jahreszusammenfassung, 
Aufzeichnung der Düngemaßnahmen) festzu-
stellen. Dies trifft sowohl im Bereich Düngever-
ordnung wie auch bei der Wirtschaftsdünger-
verbringungsverordnung zu. 
 
Für 2023 ist ein ähnlicher Umfang der Kontrol-
len geplant. In den vergangenen zwei Jahren 
lag der Schwerpunkt bei der Kontrolle von Bio-
gasanlagen. Regional differenziert zeichnet sich 
ab 2023 eine Schwerpunktsetzung in Richtung 
gewerbliche Tierhaltung und Sonderkulturbe-
triebe ab.   
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Ahndung der Verstöße 
In allen Kontrollbereichen von denen landwirt-
schaftliche Betriebe betroffen sind, die über den 
Mehrfachantrag Flächenförderungen beantra-
gen, gilt auch in der neue Förderperiode, dass 
die Gewährung der Fördermittel an die Einhal-
tung des Fachrechts gebunden ist. Zuwider-
handlungen gegen das Fachrecht, die als buß-
geldbewehrte Ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden, können immer auch gleichzeitig – so 
wie auch schon bisher – eine Kürzung der För-
dermittel zur Folge haben. 
 
Nutzen sie bitte daher das umfangreiche Ange-
bot der LfL, die Beratung des AELF vor Ort, so-
wie die Beratungsangebote der Erzeugerringe 
zur Information über Neuerungen und Änderun-
gen der geltenden Regelungen und beachten 
sie dabei insbesondere die Dokumentations-
pflichten. Im Falle einer Kontrolle sind vollstän-
dige Unterlagen die wichtigste Grundlage für ei-
nen erfolgreichen Verlauf einer Überprüfung. 
. 

 
Hans-Ottmar Maidl, 

Dienstort Landau a.d.Isar 
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